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1. Einleitung 

 

1.1. Problemstellung und Zielsetzung 

 

„We support continuing work to achieve convergence to a single set of high quality ac-

couting standards“.1 Anhand des Zitates aus der G20 Deklarierung aus dem Jahr 2012 

wird anschaulich, dass die internationalen Standards eine wichtige Rolle auf den globa-

len Märkten einnehmen. 

Die Wirtschaft ist abhängig von grenzüberschreitenden Transaktionen und dem freien 

Austausch von internationalem Kapital. Mehr als ein Drittel aller Finanztransaktionen fin-

den grenzüberschreitend statt und diese Zahl wird in der Zukunft noch steigen. Anleger 

suchen global nach Diversifizierungs- und Investitionsmöglichkeiten, wohingegen Unter-

nehmen Kapital aufnehmen, Transkationen durchführen oder internationale Standorte 

und Tochtergesellschaften in mehreren Ländern haben. In der Vergangenheit wurden 

solche grenzüberschreitenden Aktivitäten erschwert. Ein Grund dafür war, dass ver-

schiedene Länder ihre eigenen nationalen Rechnungslegungsstandards beibehalten ha-

ben. Diese Zusammensetzung von Buchhaltungsanforderungen führte oft zu Kosten, 

Komplexität und letztendlich zu Risiken. Unternehmen, die Jahresabschlüsse erstellten, 

Investoren und andere, die diese Abschlüsse verwenden, um wirtschaftliche Entschei-

dungen zu treffen, waren von diesen Risiken betroffen. Bei Anwendung nationaler Rech-

nungslegungsstandards konnten die in den Abschlüssen ausgewiesenen Beträge und 

Sachverhalte mit unterschiedlichen Grundlagen bewertet werden. Um diese Komplexität 

zu umgehen, mussten die Einzelheiten der nationalen Rechnungslegungsstandards ge-

nau untersucht werden. Selbst ein geringer Unterschied in den gesetzlichen Anforderun-

gen konnte eine erhebliche Auswirkung auf die Finanz- und Ertragslage eines Unterneh-

mens haben, z.B. konnte ein Unternehmen unter Anwendung der nationalen Rech-

nungslegung einen Gewinn verzeichnen und bei Anwendung der internationalen Rech-

nungslegung einen Verlust ausweisen.2 Deshalb setzte sich der Zusammenschluss aus 

Rechnungslegungsersteller und -adressaten das Ziel, Rechnungslegungsstandards zu 

harmonisieren um Unternehmensabschlüsse international vergleichen zu können.3 Die 

                                                
1 https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/ , aufge-
rufen am 21.11.2018 
2 Vgl. https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/ , 
aufgerufen am 21.11.2018 
3 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung 
10. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2017, S.50 - 51 

https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/
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International Financial Reporting Standards (IFRS) stellen dabei ein internationales Re-

gelwerk für eine einheitliche internationale Regelung für die Finanzberichte zur Verfü-

gung.4 

Die IFRS sind inzwischen für Unternehmen in den EU-Staaten und in über 100 anderen 

Ländern weitestgehend verpflichtend. Dabei variiert der Umfang und der Verbindlich-

keitsgrad in den einzelnen Ländern.5 Deshalb haben sich die IFRS zu einer de facto 

globalen Sprache der Finanzberichtserstattung entwickelt, die in den Industrie-, Schwel-

len und Entwicklungsländern weit verbreitet ist.6  

 

 

Abbildung 1: Anwendung der IFRS Standards nach Regionen (https://www.ifrs.org/use-around-the-
world/why-global-accounting-standards/#case-for , aufgerufen am 21.11.2018) 

 

Da internationale Rechnungslegungen sehr dynamisch sind, werden diese zunehmend 

komplexer. Aktuell werden IFRS Rechnungslegungsstandards hinsichtlich der Themen 

Umsatzrealisierung, Pensionen, Leasing und Finanzinstrumente überarbeitet. Aufgrund 

                                                
4 Vgl. https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Stan-
dards_IAS/IFRS , aufgerufen am 21.11.2018 
5 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung 
10. Auflage, a.a.O., S. V 
6 Vgl. https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-stan-
dards/#case-for , aufgerufen am 21.11.2018 

https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/#case-for
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/#case-for
https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Standards_IAS/IFRS
https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Standards_IAS/IFRS
https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Standards_IAS/IFRS
https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Standards_IAS/IFRS
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/#case-for
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/#case-for
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/#case-for
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/#case-for
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der unter Umständen gravierenden Auswirkungen auf das Rechenwerk ist eine rechtzei-

tige Analyse der neuen Standards dringend erforderlich.7 

Da die internationalen Standards stetig an Bedeutung gewinnen, ist es das Ziel dieser 

Arbeit, einen Überblick über die Bilanzierung nach IFRS zu schaffen. 

 

1.2. Aufbau der Arbeit 

 

In dieser Thesis sollen die IFRS allgemein erläutert werden. Im Wesentlichen wird auf 

die Entstehung und den Aufbau des Regelwerkes, das Rahmenkonzept, die Bestand-

teile des Jahresabschlusses sowie auf den IFRS Einzel- und Konzernabschluss einge-

gangen. Anschließend werden die Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften ein-

zelner Bilanzpositionen nach dem internationalen Recht beschrieben. Zur Veranschau-

lichung dienen fiktive Beispiele anhand der ABC-AG, welche an Beispiele in der Literatur 

angelehnt sind. Am Ende dieser Arbeit befinden sich sowohl ein Fazit als auch ein Aus-

blick zu der internationalen Rechnungslegung. 

 

                                                
7 Vgl. https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2015/01/ifrs-portal.html , aufgerufen 
am 21.11.2018 

https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2015/01/ifrs-portal.html
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2. Grundlagen der Rechnungslegung nach IFRS 

 

2.1. Entstehung und Aufbau der International Financial Reporting Standards 

 

Das International Accounting Standards Committee (IASC) entwickelte die IFRS (bzw. 

die älteren International Accounting Standards, IAS). Im Jahr 1973 wurde das IASC als 

ein privatrechtlicher Verein gegründet.8 Im Zuge einer strategischen und organisatori-

schen Neuausrichtung wurde das IASC im Jahr 2001 in International Accounting Stan-

dards Board (IASB) umbenannt.9 Das IASB hat sich das Ziel gesetzt einheitliche, hoch-

wertige, durchsetzbare und weltweit anerkannte Rechnungslegungsstandards zu entwi-

ckeln, die auf klar formulierten Grundsätzen basieren.10 

Das IASB und die IFRS Foundation sind in der Organisationsstruktur von besonderer 

Bedeutung. Eine zentrale Position nehmen die Treuhänder und das Board ein. Bei den 

Treuhändern handelt es sich um in der Finanzwelt anerkannte Persönlichkeiten, die in 

sonstigen Fragen weitreichende Entscheidungskompetenzen besitzen, jedoch keinen 

unmittelbaren Einfluss auf die Facharbeit des IASB haben. Die 22 Treuhänder haben die 

Aufgabe die Aktivitäten des IASB zu überwachen und die Finanzierung zu gewährleis-

ten. Außerdem haben die Treuhänder die alleinige Entscheidungskompetenz zur Ände-

rung der Satzung (mit Drittelmehrheit), sie bestimmen die Mitglieder aller wichtigen Gre-

mien der IFRS Foundation und sind für den Jahresbericht der Organisation verantwort-

lich. Wegen ihrer bedeutenden Rolle in der Organisation, sind die Treuhänder verpflich-

tet ausschließlich im öffentlichen Interesse zu handeln. Der Auswahlprozess zur Ernen-

nung neuer Treuhänder wird von bestehenden Treuhändern und dem Monitoring Board 

durchgeführt. Eine weitere Aufgabe des Monitoring Boards ist die Beaufsichtigung der 

Treuhänder in ihrer satzungsmäßigen Aufgabenerfüllung. Die Consultative Groups wer-

den fallweise in projekt- oder themenbezogenen Arbeitsgruppen eingesetzt. Außerdem 

beraten sie das IASB in seiner fachlichen Arbeit. Die vorrangige Aufgabe des IFRS Ad-

visory Council ist die Beratung des IASB in seiner fachlichen Arbeit. Zudem muss das 

IFRS Advisory Council vor Satzungsänderungen durch die Treuhänder und vor wesent-

lichen Entscheidungen des Boards angehört werden. Die Kernaufgaben der Small and 

medium-sized (SME) Implementation Group sind die Erstellung einer Implementation 

                                                
8 Vgl. Buchholz R., Internationale Rechnungslegung 13. Auflage, Erich Schmidt Verlag 
Berlin 2017, S. 4 
9 Vgl. Petersen K., Bansbach F., Dornbach E., IFRS Praxishandbuch 12. Auflage, Ver-
lag Franz Vahlen München 2016, S. 3 
10 Vgl. Müller S., Saile P., Internationale Rechnungslegung (IFRS), Springer Gabler 
2018, S. 8 
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Guidance sowie Änderungsvorschläge für den IFRS für SMEs. Um eine einheitliche An-

wendung der IFRS zu gewährleisten, soll das IFRS Interpretations Committee (IFRSIC) 

in Kooperation mit nationalen Standardsetzern entsprechende Interpretationen erarbei-

ten.11 

 

 

  

Das IFRS Rechnungslegungssystem besteht aus den Einzelstandards IAS und IFRS, 

den Interpretationen zu den Standards sowie dem theoretischen Rahmenkonzept. Die 

Standards IAS und IFRS sowie die korrespondierenden Interpretationen sind die Nor-

men mit der höchsten Priorität.12 Jeder Standard regelt die Bilanzierung spezieller Sach-

verhalte. Die IAS und IFRS regeln den Ansatz, die Bewertung, den Ausweis und die 

                                                
11 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung 
10. Auflage, a.a.O., S.52 - 57 
12 Vgl. Petersen K., Bansbach F., Dornbach E., IFRS Praxishandbuch, a.a.O., S. 4 

Liasons  
Aktivitäten 

International  
Accounting  
Standards 
Board (14 
Mitglieder) 

IFRS Foundation 
 (22 Treuhänder) 

IFRS  
Interpretations 

Committee 

SME  
Implementa-
tion Group 

Senior Staff 

IFRS Advisory 
Council und 
weitere Advi-
sory Bodies 

Consultative 
Groups 

Monitoring 
Board 

Nationale  
Standardsetzer 

und andere  
Gruppen 

Legende 
Ernennung/Aufsicht: 
Reporting: 
Mitgliedschaft: 
Beratung: 

Abbildung 2: Organisationsstruktur der IFRS Foundation (selbst erstellte Abbildung in Anlehnung an Pellens 
B., Fülbier R.,Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung 10. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag 

Stuttgart 2017, S.53) 
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Erläuterungen der Posten der Rechnungslegung. Diese Regelungen sind verbindlich.13 

Die Nummerierung der Standards erfolgt nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer Verab-

schiedung. Somit sind die Standards nicht sachlich geordnet.14 Zu den einzelnen Stan-

dards existieren Interpretationen, die den Abbau von Auslegungsspielräumen zum Ziel 

haben.15 Die Interpretationen (Standing Interpetations Commitee (SIC)/ International Fi-

nancial Reporting Interpretations Comimitte (IFRIC)) sind mit den Standards auf dersel-

ben Verbindlichkeitsstufe.16 Ein Rahmenkonzept kommt zusätzlich nach der Rechnungs-

legung nach IFRS hinzu.17 Das Rahmenkonzept wird im Gliederungspunkt 2.2.2 Rah-

menkonzept näher erklärt. 

 

2.2. Rahmenkonzept 

 

Mit dem Rahmenkonzept wurde eine Basis zur Entwicklung von Rechnungslegungsstan-

dards geschaffen, die primär für den Standardsetzer gedacht ist. Außerdem ist es eine 

Interpretation bereits bestehender Standards und eine Ausgangsbasis für Bilanzierungs-

fragen, die in den Einzelstandards nicht geregelt sind. Durch die untergeordnete Bedeu-

tung gegenüber den Standards, ist es nicht verbindlich.18 Das aktuelle Rahmenkonzept 

hat die Aufgabe, dem IASB bei der Entwicklung künftiger Standards sowie bei der Über-

arbeitung bestehender Standards behilflich zu sein, anderen Parteien (z.B. Erstellern 

und Abschlussprüfern) bei der Anwendung und Interpretation bestehender IFRS zu hel-

fen und es ihnen zu ermöglichen, Bilanzierungsfragen im Sinne der IFRS zu klären, so-

weit kein spezieller IFRS den Sachverhalt regelt. Das Rahmenkonzept muss auf alle 

Abschlüsse, die IFRS-konform aufzustellen sind, angewendet werden. Demzufolge gilt 

es für Einzel- als auch für Konzernabschlüsse. Ausgeschlossen sind jedoch Rechnungs-

legungspublikationen, die für Spezialzwecke (z.B. Börsenprospekte) erstellt wurden oder 

die primär nicht-finanzieller Natur sind (z.B. Umweltberichte).19 

  

                                                
13 Vgl. Buchholz R., Internationale Rechnungslegung, a.a.O., S. 9 
14 Vgl. Petersen K., Bansbach F., Dornbach E., IFRS Praxishandbuch, a.a.O., S. 5 
15 Vgl. Müller S., Saile P., Internationale Rechnungslegung (IFRS), a.a.O, S. 9 
16 Vgl. Petersen K., Bansbach F., Dornbach E., IFRS Praxishandbuch, a.a.O., S. 5 
17 Vgl. Müller S., Saile P., Internationale Rechnungslegung (IFRS), a.a.O, S. 9 
18 Vgl. Müller S., Saile P., Internationale Rechnungslegung (IFRS), a.a.O, S. 9 
19  Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.97 
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2.3. Bestandteile des Jahresabschlusses 

 

Nach IAS 1.10 besteht ein vollständiger Jahresabschluss aus der Bilanz, der Gesamter-

gebnisrechnung, der Eigenkapitalveränderungsrechnung, der Kapitalflussrechnung und 

dem Anhang. Die ersten vier genannten Bestandteile werden als Rechenwerke bezeich-

net.20 Zusätzlich muss bei Konzernabschlüssen in Deutschland, nach deutschem Recht, 

ein Lagebericht erstellt werden.21  

Die Rechnungslegungsadressaten bekommen durch die Bilanz einen umfassenden Ein-

blick über die Vermögens- und Finanzlage des berichtenden Unternehmens zum Bilanz-

stichtag. Die Ertragslage wird in der Gesamtergebnisrechnung und die Liquiditätslage 

eines Unternehmens wird in der Kapitalflussrechnung dargestellt. Die Kapitalflussrech-

nung zeigt die Herkunft der Ein- und Auszahlungen einer Periode auf. Die Eigenkapital-

veränderungsrechnung (Anhang A) zeigt die Quellen einer Reinvermögensänderung 

auf. Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem Gewinn oder Verlust und aus dem sonsti-

gen Ergebnis zusammen. Außerdem verändert es die Höhe des Eigenkapitals.22 

 

 

                                                
20 Vgl. Müller S., Saile P., Internationale Rechnungslegung (IFRS), a.a.O, S. 57 
21 Vgl. Buchholz R., Internationale Rechnungslegung, a.a.O., S. 25 
22 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.180 

Abbildung 3: Zusammensetzung der Pflichtbestandteile des IFRS-Abschlusses (selbsterstellte Abbildung in An-
lehnung an Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, a.a.O., S. 181) 
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2.4 IFRS im Einzel- und Konzernabschluss 

 

Ab dem Geschäftsjahr 2005 müssen europäische Unternehmen, die an einer europäi-

schen Börse notiert sind, ihre Konzernabschlüsse in Übereinstimmung mit den IFRS er-

stellen.23 Nicht börsennotierte konzernrechnungslegungspflichtige Unternehmen mit Sitz 

in Deutschland haben bei der Erstellung des Konzernabschlusses ein Wahlrecht. Sie 

können den Konzernabschluss nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) oder 

nach IFRS erstellen. Dennoch sind nach HGB einige HGB-Regelungen bei pflichtmäßi-

ger oder freiwilliger Anwendung der IFRS vorgeschrieben. Zum Zwecke der Veröffentli-

chung dürfen alle Unternehmen einen Einzelabschluss nach IFRS aufstellen, wobei für 

die Erfüllung der gesellschafts- und steuerrechtlichen Vorschriften weiterhin auch ein 

HGB-Einzelabschluss notwendig bleibt. Deshalb ergänzt ein IFRS-Abschluss auf Einzel-

abschlussebene lediglich den HBG-Abschluss, ersetzt diesen aber nicht.24 

 

 

Abbildung 4: Umsetzung der EU-Verordnung 1606/2002 im HBG (selbsterstellte Abbildung in Anlehnung an 
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/rechnungslegung-nach-ifrs-1-einleitung_i-

desk_PI11525_HI1477215.htm 14.10.2018) 

                                                
23 Vgl. https://www.iasplus.com/de/jurisdictions/europe/country35-de , aufgerufen am 
14.10.2018 
24 Vgl. https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/rechnungslegung-nach-
ifrs-1-einleitung_idesk_PI11525_HI1477215.html , aufgerufen am 14.10.2018 
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https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/rechnungslegung-nach-ifrs-1-einleitung_idesk_PI11525_HI1477215.htm
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/rechnungslegung-nach-ifrs-1-einleitung_idesk_PI11525_HI1477215.htm
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/rechnungslegung-nach-ifrs-1-einleitung_idesk_PI11525_HI1477215.htm
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/rechnungslegung-nach-ifrs-1-einleitung_idesk_PI11525_HI1477215.htm
https://www.iasplus.com/de/jurisdictions/europe/country35-de
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/rechnungslegung-nach-ifrs-1-einleitung_idesk_PI11525_HI1477215.html
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/rechnungslegung-nach-ifrs-1-einleitung_idesk_PI11525_HI1477215.html
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3. Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften der Bilanz 

 

3.1. Aufbau und Gliederung der Bilanz 

 

Aus der Informationsfunktion von Jahresabschlüssen ergibt sich die Notwendigkeit die 

in einer Bilanz anzusetzenden Posten aufzuspalten. IAS 1 enthält ein Bilanzgliederungs-

schema, das nicht als starre Formatvorlage, sondern als ein Katalog für Mindestpositio-

nen, anzusehen ist. Deshalb bleibt die konkrete Darstellung den individuellen Anforde-

rungen eines jeden Unternehmens überlassen. Die Mindestgliederungstiefe der Bilanz, 

aufgeteilt in zehn ausweispflichtige Aktiv- und acht Passivpositionen, ist im IAS 1.54 ge-

regelt. Sind ein besseres Verständnis der Vermögenslage und eine detailliertere Dar-

stellung erzielbar, so soll eine weitere Untergliederung sowie eine Ergänzung um zu-

sätzliche Posten erfolgen.25 

Abbildung 5: Mindestgliederung der Bilanz nach IAS 1.54 (selbsterstellte Abbildung in Anlehnung an Pellens 

B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, a.a.O., S.183) 

  

                                                
25 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.182 
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3.2. Immaterielle Vermögensgegenstände 

 

Durch den IAS 38 ist die grundsätzliche bilanzielle Behandlung immaterieller Vermö-

genswerte geregelt. Bereiche, die durch einen eigenen spezifischen IFRS geregelt sind, 

sind vom Geltungsbereich des IAS 38 ausgeschlossen.26 Zu diesen Ausnahmen gehö-

ren: 

• immaterielle Vermögenswerte des Umlaufvermögens, wie z.B. Auftragsforschungen 

für Dritte (IAS 2 und IAS 11), 

• aktive latente Steuern (IAS 12), 

• Ansprüche aus Leasingverträgen (IAS 17), 

• Vermögenswerte, die aus vertraglichen Leistungen an Arbeitnehmer resultieren (IAS 

19), 

• nicht-materielle Vermögenswerte, die finanzieller Natur sind, wie z.B. Forderungen 

und sonstige Finanzinstrumente, die unter die Definition für Finanzinstrumente nach 

IAS 32.11 fallen (IAS 39), 

• derivativer Goodwill, der sich im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 

konkretisiert hat (IFRS 3), 

• immaterielle Vermögenswerte aus Versicherungspolicen (IFRS 4), 

• langfristige immaterielle Vermögenswerte, die im Rahmen der Einstellung von Ge-

schäftsbereichen (IFRS 5) allein oder als Teil einer Veräußerungsgruppe als zur Ver-

äußerung gehalten klassifiziert wurde sowie 

• immaterielle Vermögenswerte, die aus dem Abbau nicht-regenerativer Ressourcen 

resultieren (IFRS 6).27 

Immaterielle Vermögenswerte werden definiert als „identifizierbare, nicht monetäre, 

langfristig verfügbare Vermögenswerte ohne physische Substanz, die der Erstellung be-

trieblicher Leistungen über einen längeren Zeitraum dienen.“28 Nach IAS 38 liegt ein im-

materieller Vermögenswert vor, wenn er folgende Definitionskriterien erfüllt: 

• Es ist in der Verfügungsmacht eines Unternehmens; 

• Es erzeugt zukünftig einen wirtschaftlichen Nutzen; 

• Es ist identifizierbar. 

                                                
26 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 22. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2012, S. 183 
27 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.387 
28 Zimmermann J., Werner J.R., Hitz J., Buchführung und Bilanzierung nach IFRS und 
HGB 3. Auflage, Pearson Hallbergmoos 2015, S. 186 
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Ein Unternehmen übt die Kontrolle über einen immateriellen Vermögenswert aus, wenn 

es sich den ökonomischen Nutzen aneignet und Dritte von diesem Recht ausschließen 

kann. Ein künftiger wirtschaftlicher Nutzen kann die Erzielung von Erlösen aus dem Ver-

kauf von Produkten, die Erbringung von Dienstleistungen, eine Kosteneinsparung oder 

andere Vorteile durch den internen Gebrauch des betreffenden Vermögenswertes 

sein29. Nach IAS 38.12 ist ein Vermögenswert identifizierbar, wenn er separierbar ist, 

d.h. er kann von Unternehmen getrennt und verkauft, übertragen, lizenziert, vermietet 

oder getauscht werden.30 Die Identifizierbarkeit des immateriellen Vermögenswertes ist 

ein Reflex auf die besonderen Eigenschaften der Vermögenswerte, die durch die feh-

lende Substanz erschwert wird. Demnach sind Patente Urheberrechte, Lizenzen, Tech-

nologien und Software Beispiele für immaterielle Vermögenswerte.31  

 

Ansatz 

Sobald die Definition eines immateriellen Vermögenswertes erfüllt ist, ist er nach den 

abstrakten Ansatzbedingungen nach IAS 38.21 zu aktivieren. Ein immaterieller Vermö-

genswert ist nur dann anzusetzen, wenn dem Unternehmen der erwartete künftige wirt-

schaftliche Nutzen aus dem Vermögenswert zufließen wird und die Anschaffungs- oder 

Herstellkosten verlässlich ermittelt werden können. 

Die Wahrscheinlichkeit des Nutzenzuflusses ist grundsätzlich anhand vernünftiger und 

begründeter Annahmen zu beurteilen (IAS 38.22). Bei der Beurteilung der Werthaltigkeit 

des immateriellen Vermögenswertes sind insbesondere externe Hinweise zu berück-

sichtigen. Da diesen Hinweisen eine größere Gewichtung beizumessen ist, werden sie 

gegebenenfalls stärker gewertet als interne Schätzungen. Nach IAS 38.24 erfolgt der 

Erstansatz eines immateriellen Vermögenswertes mit seinen Anschaffungs- oder Her-

stellkosten. 32  

Bei einem selbsterstellten immateriellen Vermögenswert i. S. d. IAS 38 ist zu beachten, 

ab welchem Zeitpunkt im Entwicklungsprozess die Ansatzkriterien erfüllt wurden (IAS 

                                                
29 Vgl. Zimmermann J., Werner J.R., Hitz J., Buchführung und Bilanzierung nach IFRS 
und HGB 3. Auflage, Pearson Hallbergmoos 2015, S. 186 
30 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bib-
data%2Fges%2FIAS38%2Fcont%2FIAS38%2EP12%2Ehtm , aufgerufen am 
31.10.2018  
31 Vgl. Zimmermann J., Werner J.R., Hitz J., Buchführung und Bilanzierung nach IFRS 
und HGB 3. Auflage, Pearson Hallbergmoos 2015, S. 186 
32 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.387 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS38%2Fcont%2FIAS38%2EP12%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS38%2Fcont%2FIAS38%2EP12%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS38%2Fcont%2FIAS38%2EP12%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS38%2Fcont%2FIAS38%2EP12%2Ehtm
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38.51). Deshalb ist es notwendig, den Herstellungsprozess eines selbst erstellten imma-

teriellen Vermögenswertes in eine Forschungs- und Entwicklungsphase einzuteilen (IAS 

38.52). In der Forschungsphase werden eigenständig und planvoll neue wissenschaftli-

che oder technische Erkenntnisse gewonnen. In der Entwicklungsphase werden die ge-

wonnenen Erkenntnisse der Forschungsphase zum Schaffen oder Verbessern von Pro-

dukten, Verfahren, Dienstleistungen o. Ä. genutzt. Nach IAS 38.54 dürfen Forschungs-

ausgaben nicht als Vermögenswerte aktiviert werden. Sie müssen als Aufwand darge-

stellt werden. Ist eine Abgrenzung der Entwicklungsphase von der Forschungsphase 

nicht möglich, so müssen alle Ausgaben der Forschungsphase zugerechnet werden. 

Diese Ausgaben werden daher nicht als Herstellungskosten des selbst erstellten imma-

teriellen Vermögenswertes berücksichtigt (IAS 38.53).33 Beispiele für Forschungsaktivi-

täten sind gemäß IAS 38.56: 

• „Aktivitäten, die auf Erlangung neuer Erkenntnisse ausgerichtet sind; 

• Suche, Abschätzung oder Auswahl von Anwendungen für existierende Forschungs-

ergebnisse; 

• Suche nach Alternativen für Materialien, Vorrichtungen, Produkte, Verfahren, Sys-

teme oder Dienstleistungen; 

• die Formulierung, der Entwurf, die Abschätzung oder Auswahl von möglichen Alter-

nativen für neue oder verbesserte Materialien, Vorrichtungen, Produkte, Verfahren, 

Systeme oder Dienstleistungen.“34 

Für die innerhalb einer Entwicklungsphase selbst geschaffenen immateriellen Vermö-

genswerte besteht eine Ansatzpflicht, wenn folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind: 

• Die Absicht sowie die technische und organisatorische Fähigkeit, den Vermögens-

wert fertig zu stellen und zu nutzen oder zu verkaufen, sind vorhanden (IAS 38.57(a), 

57(b) und 57(c)); 

• der künftige Nutzen innerhalb oder über einen Markt außerhalb des Unternehmens 

sowie die Art und Weise, wie dieser erzielt werden soll, kann belegt werden (IAS 

38.57(d)); 

• es sind angemessene technische, finanzielle sowie sonstige Ressourcen vorhanden, 

so dass die Entwicklung abgeschlossen und der immaterielle Vermögenswert ge-

nutzt oder verkauft werden kann (IAS 38.57(e)), und 

                                                
33 Vgl. Müller S., Saile P., Internationale Rechnungslegung (IFRS), a.a.O, S. 96 - 97 
34 Zimmermann J., Werner J.R., Hitz J., Buchführung und Bilanzierung nach IFRS und 
HGB, a.a.O., S. 189 
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• die während seiner Entwicklung angefallenen Ausgaben können verlässlich bewertet 

werden (IAS 38.57(f)).35 

Selbstgeschaffene Markennamen, Verlagsrechte, Kundenlisten oder ähnliche Sachver-

halte dürfen nach IAS 38.63 nicht als immaterielle Vermögenswerte angesetzt werden.36 

 

Bewertung 

Bei erstmaligem Ansatz eines immateriellen Vermögenswerts liegt bei der Ermittlung der 

Anschaffungs- und Herstellungskosten grundsätzlich das Prinzip der Maßgeblichkeit der 

Gegenleistung zugrunde (IAS 38.24ff). Bei der Erstbewertung wird nach der Art des Er-

werbs unterschieden in 

• gesonderte Anschaffung (IAS 38.25ff), 

• Erwerb im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses (IAS 38.33ff), 

• Öffentliche Zuwendungen (IAS 38.44), 

• Tausch (IAS 38.45ff), 

• Herstellung (IAS 36.66ff) und  

• Einlage.37 

Bei gesonderter Anschaffung von immateriellen Vermögenswerten gehen IAS 38.25 

– 26 davon aus, dass die Ansatzkriterien in der Regel erfüllt sind. Es können trotzdem 

nicht alle Kosten, die mit dem Vermögenswert in Verbindung stehen, angesetzt werden. 

Die Anschaffungskostenermittlung wird im IAS 38.27 konkretisiert. Die Anschaffungs-

kosten bestehen aus dem Kaufpreis, allen weiteren Kosten, die den Vermögenswert in 

den betriebsbereiten Zustand versetzen, Einfuhrzölle und nicht abzugsfähige Ver-

brauchssteuer. Preismindernd anzusetzen sind Skonti, Boni und Rabatte.38 Bei der Er-

mittlung der Anschaffungskosten in Fremdwährung erfolgt die Umrechnung zum, am 

Transaktionstag zugrundeliegenden, Kassakurs (IAS 21.21). Durchschnittskurse sind 

unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten und praktischen Erwägung anwendbar (IAS 

                                                
35 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.398 
36 Vgl. Ebner Stolz, IFRS-Jahresabschluss - Erstellung und Prüfung 2014/15 9. Auf-
lage, Stollfuß Medien Sankt Augustin 2015, S.162  
37 Vgl. Werner B., Riese J., Schlüter J., Beck’sches IFRS-Handbuch 4. Auflage, Verlag 
C.H. Beck München 2013, S. 299 
38 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.393 
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21.22). Im IAS 38.28 sind direkt zurechenbare Kosten geregelt.39 Zu den direkt zure-

chenbaren Kosten gehören Löhne und Gehälter, die unmittelbar auf den Beschaffungs-

prozess entfallen, Kosten der Standortvorbereitung, Kosten der erstmaligen Lieferung 

und Verbringung an den Standort, Kosten für die Einrichtung und Montage des Vermö-

genswerts, Kosten für Test- und Probeläufe und Honorare für Berater, Ingenieure und 

Architekten. Kosten, die nach Herstellung der Betriebsbereitschaft anfallen, sind nicht zu 

aktivieren. Beispiele hierfür sind Kosten für die Ingangsetzung und Erweiterung des Ge-

schäftsbetriebs, Kosten für die Ausdehnung der Geschäftstätigkeit und Verwaltung- und 

andere allgemeine Kosten.40 Erfolgt die Bezahlung des Vermögenswertes nach dem 

normalen Zahlungsziel, dann sind Anschaffungskosten in Höhe vom Barwert des Kauf-

preises anzusetzen.41 

Immaterielle Vermögenswerte, die durch einen Unternehmenszusammenschluss er-

worben werden, werden mit den Anschaffungskosten des beizulegenden Zeitwertes zum 

Erwerbszeitpunkt angesetzt.42 In den Erläuterungen zum IAS 38.55ff geht das IASB da-

von aus, dass die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts grundsätzlich möglich ist. Im 

IFRS 13 ist geregelt, dass der beizulegende Zeitwert in folgender Reihenfolge bestimmt 

wird: 

• auf der Basis von notierten Preisen auf einem aktiven Markt für identische Vermö-

genswerte (level 1, IFRS 13.76ff), 

• auf der Basis von beobachtbaren Marktdaten, die auf direkte oder indirekte Weise 

ermittelt werden können (level 2, IFRS 13.81ff), 

• auf der Basis von nicht beobachtbaren Marktdaten (level 3, IFRS 13.86ff). 

Nach IFRS 13.2 handelt es sich bei dem beizulegenden Zeitwert um den Verkaufspreis 

aus Sicht des Veräußerers. Außerdem muss gemäß IFRS 13.27 der beizulegende Zeit-

wert auf Basis der bestmöglichen Verwendungsmöglichkeit bestimmt werden.43 

Falls ein immaterieller Vermögensgegenstand durch eine Zuwendung der öffentlichen 

Hand, wie etwa einer Subvention, (teil-) finanziert wird, dann besteht nach IAS 20.24 ein 

                                                
39 Vgl. Werner B., Riese J., Schlüter J., Beck’sches IFRS-Handbuch a.a.O., S. 300 
40 Vgl. Petersen K., Bansbach F., Dornbach E., IFRS Praxishandbuch, a.a.O., S. 53 - 
54 
41 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.393 
42 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.393 
43 Vgl. Werner B., Riese J., Schlüter J., Beck’sches IFRS-Handbuch a.a.O., S. 301 - 
303 
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Wahlrecht zwischen dem Brutto- und Nettoansatz. Der Vermögenswert zum beizulegen-

den Zeitwert und der beizulegende Zeitwert der öffentlichen Zuwendung (als passiver 

Abgrenzungsposten) sind nach dem Bruttoansatz anzusetzen. Nach dem Nettoansatz 

ist der Vermögenswert abzüglich der öffentlichen Zuwendung anzusetzen.44 

Die Regelungen zum Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen durch Tausch 

werden in den IAS 38.45ff geregelt. Die Bewertung hat zum beizulegenden Zeitwert zu 

erfolgen, außer dem Tauschgeschäft fehlt es an wirtschaftlicher Substanz oder der bei-

zulegende Zeitwert des Vermögenswertes kann nicht zuverlässig bestimmt werden. Ist 

der beizulegende Zeitwert des hingegebenen und des erworbenen immateriellen Ver-

mögenswertes zuverlässig bestimmbar, dann ist der beizulegende Zeitwert des Vermö-

genswertes zu verwenden, der eindeutiger zu ermitteln ist (IAS 38.47). Der Buchwert 

des hingegebenen Vermögenswertes ist anzusetzen, wenn weder der beizulegende 

Zeitwert des abgegeben noch des erhaltenen Vermögenswertes zuverlässig ermittelbar 

ist.45 

Nach IFRS 2.10 erfolgt die Ausgabe von Gesellschaftsrechten gegen die Einlage von 

immateriellen Vermögenswerten. Die Bewertung der eingelegten immateriellen Vermö-

genswerte erfolgt mit dem beizulegenden Zeitwert. Wenn der beizulegende Zeitwert 

nicht verlässlich ermittelt werden kann, erfolgt der Ansatz in Höhe des gewährten Ge-

sellschaftsrechts. Eine Einlage ohne Ausgabe von Gesellschaftsrechten wird in IFRS 

bislang nicht geregelt. Bei Einlagevorgängen ohne Ausgabe von Gesellschaftsrechten 

sind mit dem beizulegenden Zeitwert zu bewerten.46 

Die Folgebewertung von immateriellen Vermögenswerten kann nach dem Anschaf-

fungskosten- oder Neubewertungsmodell erfolgen. Beim Anschaffungskostenmodell er-

folgt die Bewertung von immateriellen Vermögenswerten mit den Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen und außerplanmäßigen 

Wertminderungen (IAS 38.74). Die planmäßigen Abschreibungen werden über die 

Dauer der Nutzung des immateriellen Vermögenswertes verteilt. Voraussetzung dafür 

ist, dass eine Nutzungsdauer und eine Abschreibungsmethode bestimmt wurden. Nach 

IAS 38.88 muss geprüft werden, ob die Nutzungsdauer begrenzt oder unbegrenzt ist. 

Eine unbestimmte Nutzungsdauer muss gemäß IAS 38.91 nicht unendlich sein. Wenn 

                                                
44 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.393 - 394 
45Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glC.glI.gl4.htm , aufgerufen am 01.11.2018 
46 Vgl. Werner B., Riese J., Schlüter J., Beck’sches IFRS-Handbuch a.a.O., S. 306 - 
307 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glC.glI.gl4.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glC.glI.gl4.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glC.glI.gl4.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glC.glI.gl4.htm
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es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein Vermögenswert von einem bestimmten Zeit-

punkt an dem Unternehmen keine positiven Cashflows mehr erwirtschaftet, dann ist die 

Nutzungsdauer unbestimmt. Ein immaterieller Vermögenswert darf bei einer unbestimm-

ten Nutzungsdauer nicht planmäßig abgeschrieben werden (IAS 38.107). Deshalb muss 

jährlich ein impairment test (Werthaltigkeitstest gemäß IAS 36) durchgeführt werden. Zu 

jedem Bilanzstichtag muss überprüft werden, ob eine bestimmte Nutzungsdauer be-

stimmt werden kann. Ist dies der Fall, dann ist die Änderung der Nutzungsdauer von 

unbestimmt auf bestimmt als Änderung einer rechnungslegungsbezogenen Schätzung 

anzusetzen (IAS 38.109). Nach IAS 38.90 wird eine bestimmte Nutzungsdauer anhand 

von internen und externen Faktoren bestimmt. Die Abschreibungsmethoden sind leis-

tungsorientierte, lineare oder degressive Abschreibungen (IAS 38.98). Ein Vermögens-

wert ist linear abzuschreiben, wenn der Verlauf der Nutzenrealisierung unzuverlässig 

bestimmbar ist. Wenn sich eine dritte Partei dazu verpflichtet den Vermögenswert am 

Ende der Nutzungsdauer zu erwerben, dann ist der Restwert anzusetzen. Der Restwert 

ist zudem anzusetzen, wenn es einen aktiven Markt, der wahrscheinlich auch noch am 

Ende der Nutzungsdauer bestehen bleibt, für den Vermögensgegenstand gibt. Die sich 

ergebende Differenz zwischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und einem ge-

gebenenfalls anzusetzenden Restwert ist als Abschreibung auf die Perioden der Nut-

zung zu verteilen. Die jeweilige Abschreibung des Jahres ist GuV wirksam zu erfassen.47 

Sobald der aktuelle Zeitwert eines immateriellen Vermögenswertes ermittelt werden soll, 

ist das Neubewertungsmodell anzuwenden. Zusätzlich zur planmäßigen Abschreibung 

beinhaltet das Neubewertungsmodell die Folgebewertung zum Neubewertungsbetrag. 

Die Existenz eines aktiven Marktes ist dabei eine Voraussetzung für das Neubewer-

tungsmodell (IAS 38.75). Ein aktiver Markt ist für immaterielle Vermögensgegenstände 

nur selten gegeben. Die Neubewertung ist durchzuführen, wenn der beizulegende Zeit-

wert deutlich vom Buchwert abweicht. Bei stark schwankenden Wertansätzen ist dies 

jährlich der Fall (38.79). Bei einer Neubewertung eines Vermögenswertes, sind alle ähn-

lichen Vermögenswerte ebenfalls neu zu bewerten, sofern für sie ein aktiver Markt be-

steht. Das Neubewertungsmodell muss immer für eine Gruppe von ähnlichen Vermö-

genswerten einheitlich angewendet werden (IAS 38.72). Liegt für einen immateriellen 

Vermögenswert dieser Gruppe kein aktiver Markt vor, so muss dieser mit zu den fortge-

führten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten folgebewertet werden (IAS 38.81). Ist 

der Buchwert durch eine Neubewertung verringert, so liegt eine Wertminderung vor. Die 

Wertminderung ist grundsätzlich GuV-wirksam zu erfassen. Wertsteigerungen sind hin-

                                                
47 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.401 - 404 
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gegen GuV-neutral zu behandeln (IAS 38.85-86). Neubewertungsrücklagen müssen auf-

gelöst werden, wenn bei einer Neubewertung eine Wertminderung festgestellt wird. In 

diesem Fall ist eine Wertminderung GuV-neutral, weil sie über das sonstige Ergebnis 

erfolgt. Hierbei sind die Ereignisse der Vorperiode zu beachten. Liegt ein Abwertungs-

bedarf vor, dann ist diese Rücklage zunächst GuV-neutral über das sonstige Ergebnis 

abzulösen. Voraussetzung hierfür ist, dass in den Vorperioden eine Zuschreibung gegen 

das sonstige Ergebnis gebucht und dieses durch eine Neubewertungsrücklage im Ei-

genkapital abgeschlossen wurde. Liegt ein Aufwertungsbedarf vor, muss diese zunächst 

GuV-wirksam ausgeglichen werden. Allerdings muss in den Vorperioden eine Abwer-

tung GuV-wirksam erfasst worden sein. 48 

 

Ausweis 

Immaterielle Vermögenswerte sind nach der Mindestgliederung (IAS 1.54) separat in der 

Bilanz darzustellen. Eine weitere Untergliederung immaterieller Vermögenswerte ist zum 

Verständnis der Vermögens- und Finanzlage notwendig. Nach IAS 38.119 kann auf eine 

Gruppenbildung nach Art und Funktion zurückgegriffen werden, die wie folgt abgebildet 

werden kann:49 

• „Markennamen, 

• Drucktitel und Verlagsrechte, 

• Computersoftware, 

• Lizenzen und Franchiseverträge, 

• Urheberrechte, Patente und sonstige gewerbliche Schutzrechte, Nutzungs- und Be-

triebskonzessionen, 

• Rezepte, Geheimverfahren, Modelle, Entwürfe und Prototypen und  

• in der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögenswerte.“50 

Zum Verkauf vorgesehene immaterielle Vermögenswerte müssen separat ausgewiesen 

werden.51 Gemäß IAS 38.118 müssen Angaben wie Nutzungsdauer und Abschreibungs-

sätze, Abschreibungsmethode, Bruttobuchwert und kumulierte Abschreibungen am An-

fang und Ende der Periode, Posten der GuV, in denen Abschreibungen enthalten sind 

                                                
48 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S.404 - 406 
49 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm , aufgerufen am 20.10.2018 
50 https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm , aufgerufen am 20.10.2018 
51 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm , aufgerufen am 20.10.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect4.glD%2Ehtm
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und Überleitung des Buchwerts zu Beginn auf das Ende der Berichtsperiode offengelegt 

werden. Nach IAS 38.122 sind zusätzliche Anhangangaben notwendig. Bei immateriel-

len Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer ist diese Angabe der Buchwert 

und Erläuterung, weshalb eine unbestimmte Nutzungsdauer geschätzt wurde. Eine be-

sondere Beschreibung, ihr Buchwert sowie der verbleibende Abschreibungszeitraum 

sind bei immateriellen Vermögenswerten mit wesentlicher Bedeutung anzugeben. De-

taillierte Angaben müssen bei immateriellen Vermögenswerten, die mit öffentlichen Zu-

schüssen finanziert und zum beilegenden Zeitwert bilanziert gemacht werden. Weitere 

Anhangbestandteile sind Verfügungsrechtsbeschränkungen und Verpflichtungen zum 

künftigen Erwerb von immateriellen Vermögenswerten. Wenn Vermögenswerte gemäß 

der Neubewertungsmethode bilanziert werden, müssen die Details der Neubewertung 

sowie der Betrag, der nach dem Anschaffungskostenmodell gelten würde, ersichtlich 

sein (IAS 38.124). Die Summe der nicht aktivierten Forschungs- und Entwicklungsauf-

wendungen der Periode sind gemäß IAS 38.126 anzugeben.52 

 

                                                
52 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse, a.a.O., S. 190 - 191 
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Abbildung 6: Folgebewertung immaterielle Vermögensgegenstand (selbsterstellte Abbildung in Anlehnung 
an https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias38.pdf , aufgerufen am 20.10.2018) 

 

Beispiel 

Die ABC-AG hat 2018 einen immateriellen Vermögenswert entwickelt. Dabei sind For-

schungskosten in Höhe von € 300.000 und Entwicklungskosten in Höhe von € 700.000 

angefallen. Die Nutzungsdauer beträgt 4 Jahre. Der vom Markt abgeleitete Wert (beizu-

legender Wert) ist zum 31.12.2018 € 500.000 und zum 31.12.2019 € 600.000. Der Wert 

des immateriellen Vermögenswertes ist zum Bilanzstichtag 31.12.2018 sowie zum 

31.12.2019 bei Anwendung des Anschaffungskosten- und Neubewertungsmodells zu 

bestimmen.53  

  

                                                
53 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias38.pdf , aufgerufen am 
20.10.2018 
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Anschaffungskostenmodell 

• Aktivierungsverbot für Forschungskosten, deshalb unmittelbar Aufwand 

• Ermittlung des Abschreibungsbetrages: 

   Herstellungskosten  € 700.000 
÷ Nutzungsdauer                4 
= Abschreibungen p.a. € 175.000 
 

• Bilanzansatz 31.12.2018 

   Herstellungskosten  € 700.000 
-  Abschreibungen  € 175.000 
= Buchwert 31.12.2018 € 525.000 
 

• Bilanzansatz 31.12.2019 

   Herstellungskosten  € 525.000 
-  Abschreibungen  € 175.000 
= Buchwert 31.12.2019 € 350.000 

 

Neubewertungsmodell 

• Aktivierungsverbot für Forschungskosten, deshalb unmittelbar Aufwand 

• Bilanzansatz 31.12.2018 

Da der beizulegende Wert (€ 500.000) geringer ist als der Buchwert (€ 700.000), 

erfolgt eine Abschreibung in Höhe von € 200.000 auf den beizulegenden Zeit-

wert. Somit ist der Bilanzansatz am 31.12.2018 € 500.000. 

• Bilanzansatz 31.12.2019 

Da der beizulegende Wert (€ 600.000) höher ist als der Buchwert (€ 500.000), 

muss eine erfolgswirksame Zuschreibung in Höhe von T€ 100 erfolgen. Somit ist 

der Bilanzansatz am 31.12.2019 € 600.000.54 

 

3.3. Sachanlagevermögen 

 

IAS 16.6 definiert Sachanlagen als materielle Vermögenswerte, die ein Unternehmen für 

Zwecke der Herstellung oder der Lieferung von Gütern und Dienstleistungen, zur Ver-

mietung an Dritte oder für Verwaltungszwecke hält und die länger als eine Periode ge-

nutzt werden. Die Greifbarkeit und eine Nutzungsdauer, die mehr als eine Periode dau-

ert, sind zentrale Merkmale von Sachanlagen. Die Vorschriften des IAS 16 sind für die 

                                                
54 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias38.pdf , aufgerufen am 
20.10.2018 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias38.pdf
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Bilanzierung von Sachanlagen anzuwenden, außer ein anderer Standard verlangt oder 

gestattet eine abweichende Bilanzierung. Folgende Vermögenswerte fallen nicht in den 

Anwendungsbereich von IAS16: 

• Sachanlagen, die nach IFRS 5 als zum Verkauf bestimmt gelten, 

• Immobilien, die als Finanzinvestitionen genutzt werden (IAS 40), 

• Ansatz von Sachanlagen, die im Rahmen eines Leasingverhältnisses ver- bzw. ge-

mietet werden (IAS 16), 

• Biologische Vermögenswerte (IAS 41), 

• Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten aus Exploration und Evaluierung 

(IFRS 6) und 

• Mineralgewinnungsrechte (z.B. Schürfrechte), Bodenschätze (z.B. Erdgas) und ähn-

liche nicht regenerative Ressourcen.55 

 

Ansatz 

Nach IAS 16.7 ist ein Vermögenswert als Sachanlage in der Bilanz anzusetzen, wenn 

beide Ansatzkriterien kumulativ erfüllt sind. Demnach ist er ausschließlich anzusetzen, 

wenn es wahrscheinlich ist, dass ein mit der Sachanlage verbundener künftiger wirt-

schaftlicher Nutzen dem Unternehmen zufließen wird und wenn die Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten der Sachanlage verlässlich bewertet werden können. In den IFRS 

wird der Grad der Wahrscheinlichkeit, mit der ein künftiger Nutzen für den Vermögens-

wert zufließen muss um das Ansatzkriterium zu erfüllen, nicht geregelt. In der Literatur 

wird teilweise eine Wahrscheinlichkeit von 70 – 80 % gefordert.56 

Sachanlagen sind in der Regel voneinander abzugrenzen und einzeln zu bilanzieren, 

sofern die Ansatzkriterien erfüllt sind. Somit gilt der Einzelbewertungsgrundsatz. Eine 

bedingungslose Befolgung des Grundsatzes erscheint aufgrund des dadurch in man-

chen Fällen resultierenden Aufwands nicht sinnvoll. Deshalb ist es nach IAS 16.9 zuläs-

sig, einzelne unbedeutende Gegenstände zusammenzufassen und als Gruppe zu be-

werten. Wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der einzelnen Komponenten 

im Verhältnis zu den Gesamtkosten der Sachanlage einen bedeutenden Anteil darstel-

len, dann sind sie nach IAS 16.43 gesondert abzuschreiben. Sachanlagen mit gleicher 

Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode können nach IAS 16.45 zusammengefasst 

werden. Der Komponentenansatz besagt, dass bedeutende Komponenten selbst dann 

                                                
55 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 422 
56 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect5.glB.glI.htm , aufgerufen am 22.10.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect5.glB.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect5.glB.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect5.glB.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect5.glB.glI.htm
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getrennt abzuschreiben sind, wenn sie in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktions-

zusammenhang stehen. IAS 16 enthält dabei keinen Hinweis wann ein bedeutender An-

teil vorliegt. Es besteht ein Wahlrecht, auch nicht bedeutende Komponenten gesondert 

abzuschreiben (IAS 16.47).57 

 

Bewertung 

Bei ihrem erstmaligen Ansatz sind Sachanlagen mit den Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten zu bewerten. Gemäß der Definition von IAS 16.6 umfassen diese den Be-

trag an Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten, der zum Erwerb oder zur Her-

stellung eines Vermögenswerts wurden oder der den beizulegenden Zeitwert einer an-

deren Gegenleistung zum Zeitpunkt des Erwerbs oder der Herstellung entspricht. Über-

schreitet die Zahlung für eine Sachanlage die übliche Zahlungsfrist, so stellt, gemäß IAS 

16.23, der Barwert des Barpreises die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar. Nach 

IAS 16 werden die Anschaffungskosten und Herstellungskosten nicht differenziert. Die 

Herstellungskosten von selbsterstellten Vermögenswerten sind nach denselben Grunds-

ätzen wie für erworbene Vermögenswerte zu ermitteln. 

 

 

Abbildung 7: Bestandteile der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (selbsterstellte Abbildung in Anleh-

nung an Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, a.a.O., S.425) 

 

                                                
57 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 423 - 424 
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Der Anschaffungspreis einschließlich Einfuhrzölle und abzüglich erstattungsfähiger Um-

satzsteuer sowie direkt zurechenbarer Rabatte, Boni und Skonti bilden die Basis für die 

Anschaffungskostenermittlung (IAS 16.16(a)). Die Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten werden durch alle direkt zurechenbaren Kosten erhöht, die anfallen, um den Vermö-

genswert an den gewünschten Standort und in den betriebsbereiten Zustand zu verset-

zen (IAS 16.16(b)). Beispiele für direkt zurechenbare Kosten sind in IAS 16.17 angege-

ben. Darunter fallen Ausgaben für die Standortvorbereitung, Kosten für erstmalige Lie-

ferung und Leistung, Installations- und Montagekosten sowie Honorare. Sofern einem 

Unternehmen bei der Anschaffung oder Nutzung von Sachanlagen eine Verpflichtung 

entsteht, der es sich in späteren Perioden nicht entziehen kann, hat es die damit verbun-

denen zukünftigen Ausgaben, wie beispielsweise Abbruch- bzw. Bereinigungskosten/-

ausgaben, zum Zeitpunkt der Entstehung der Verpflichtung in den Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten zu aktivieren (IAS 16.16(c)). Nach IAS 23 müssen Fremdkapitalkos-

ten als Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert werden, wenn sie direkt 

dem Erwerb oder der Herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet wer-

den können. Vermögenswerte, die erst nach einem längeren Zeitraum in einen betriebs- 

oder verkaufsbereiten Zustand versetzt werden können, werden als qualifizierte Vermö-

genswerte bezeichnet. Gemäß IAS 20 können Zuwendungen von öffentlichen Stellen 

als eine Minderung des Buchwerts der Sachanlage erfasst werden oder passivisch ab-

gegrenzt und über die Nutzungsdauer der Sachanlage planmäßig als Ertrag verteilt wer-

den.58 Nach dem Anschaffungs- oder Herstellungsprozess können nachträgliche Kosten 

anfallen um eine Sachanlage im Betrieb zu halten, zu erweitern oder teilweise zu erset-

zen (IAS 16.10). Wenn die allgemeinen Ansatzkriterien erfüllt sind, erhöhen sie die ei-

gentlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Dies gilt auch für planmäßige Gene-

ralüberholungen einzelner Teile einer Sachanlage, die für die Fortführung des Betriebs 

der Sachanlage notwendig sind. Der Buchwert der ersetzten Teile sind nach IAS 16.13-

14 auszubuchen. Sobald sich eine Sachanlage im betriebsbereiten Zustand befindet, 

endet der Anschaffungs- und Herstellungsprozess. Demzufolge werden Kosten, die 

während der Nutzung oder der Verlagerung der Sachanlage anfallen, nicht als Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten berücksichtigt (IAS 16.20). Somit sind Kosten, die die 

Ansatzkriterien nach IAS 16.7 nicht erfüllen, gemäß IAS 16.12 sofort als Gewinn oder 

Verlust zu erfassen. Beispiele für Kosten, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens als Aufwand 

zu behandeln sind, sind im IAS 16.19 enthalten. Diese sind unteranderem: 

  

                                                
58 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 424 - 427 
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• Kosten für Neueröffnungen einer Betriebsstätte, 

• Einführungskosten neuer Produkte oder Dienstleistungen, einschließlich Kosten für 

Werbung und verkaufsfördernde Maßnahmen, 

• Kosten, die bei der Schaffung neuer Geschäfts- oder Kundenbeziehungen anfallen, 

sowie 

• Verwaltungs- und andere allgemeine Gemeinkosten.59 

Analog zu den immateriellen Vermögensgegenständen können Sachanlagen entweder 

anhand des Anschaffungskostenmodells oder anhand des Neubewertungsmodells fol-

gebewertet werden. In den Folgeperioden ist aufgrund des Stetigkeitsgebots eine ein-

malig ausgewählte Methode für eine Gruppe von Sachanlagen beizubehalten. Nach IAS 

8 ist eine Änderung der Methode nur erlaubt, wenn ein anderer Standard oder eine In-

terpretation dies ausdrücklich verlangt oder wenn dadurch eine verbesserte Darstellung 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Cashflows erreicht werden kann.  

Beim Anschaffungskostenmodell erfolgt die Folgebewertung von Sachanlagen zu fort-

geführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschrei-

bungen und ggf. außerplanmäßigen Wertminderungen. Die Abschreibungen erfolgen 

planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Sachanlage. Bei nicht abnutz-

baren Sachanlagen sind nur außerplanmäßige Wertminderungen zu berücksichtigen. 

Gemäß IAS 16.55 beginnt die planmäßige Abschreibung zu dem Zeitpunkt, an dem der 

Vermögenswert auf gewünschte Weise in Betrieb genommen wird. Die Abschreibungen 

sind auch weiterzuführen, wenn der Vermögenswert zeitlich stillgelegt werden soll (IAS 

16.55). Nach IFRS 5 enden planmäßige Abschreibungen mit der Ausbuchung oder dem 

Verkauf von Sachanlagen. Zu den Abschreibungsmethoden zählen lineare, degressive 

oder leistungsabhängige Verfahren. Am Ende eines Geschäftsjahres muss ein Unter-

nehmen zusätzlich prüfen, ob Anhaltspunkte für eine Wertminderung gemäß IAS 36 vor-

liegen und somit Sachanlagen außerplanmäßig abgeschrieben werden müssen.60  

Beim Neubewertungsmodell werden Sachanlagen zu einem Neubewertungsbetrag bi-

lanziert, der ihrem beizulegenden Zeitwert zum Neubewertungszeitpunkt abzüglich 

nachfolgender kumulierter planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen ent-

spricht. Das Neubewertungsmodell darf nur angewendet werden, wenn der beizule-

gende Zeitwert verlässlich ermittelt werden kann (IAS 16.31). Gemäß der Definition aus 

                                                
59 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 427 
60 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 429 - 432 
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IAS 16.6 ist der beizulegende Zeitwert der Preis, der in einem geordneten Geschäftsvor-

fall zwischen Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermö-

genswerts eingenommen bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. Dazu ist 

das Vorliegen eines aktiven Marktes im Gegensatz zum Neubewertungsmodell der im-

materiellen Vermögensgegenstände nicht gefordert. Bei der Neubewertung einzelner 

Sachanlagen einer Gruppe, ist stets die gesamte Gruppe zu bewerten (IAS 16.36 i.V.m. 

IAS 16.38). Dadurch soll eine Vermischung unterschiedlicher Wertmaßstäbe vermieden 

werden. Weichen beizulegender Buchwert und beizulegender Zeitwert wesentlich von-

einander ab, so ist stets eine Neubewertung von Sachanlagen notwendig. Die Häufigkeit 

der Neubewertung hängt von den Schwankungen des Verhältnisses zwischen beizule-

gendem Zeitwert und Buchwert ab. Eine jährliche Neubewertung ist bei starken Schwan-

kungen durchzuführen, wobei bei geringfügigen Bewegungen alle drei bis fünf Jahre ge-

nügen (IAS 16.34). Gemäß IAS 16.35 kann eine Neubewertung direkt oder indirekt er-

folgen. Bei der direkten Neubewertung werden alle bisher angefallen kumulierten Ab-

schreibungen vom Bruttobuchwert der Sachanlage abgezogen und der Nettobetrag ist 

dem Neubewertungsbetrag anzupassen. Bei der indirekten Neubewertung sind alle bis-

her angefallen kumulierten Abschreibungen proportional zur Änderung des Bruttobuch-

werts anzupassen. Nach der Neubewertung sind abnutzbare Sachanlagen anlog zum 

Anschaffungskostenmodell planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer abzu-

schreiben. Der Restwert, die voraussichtliche Nutzungsdauer und die Abschreibungs-

methode sind am Ende eines Geschäftsjahres zu kontrollieren und ggf. anzupassen. 

Gemäß IAS 36 sind auch beim Neubewertungsmodell Anhaltspunkte für eine Wertmin-

derung der Sachanlagen zum Bilanzstichtag zu überprüfen.61 

 

Ausweis 

IAS 16 enthält keine expliziten Ausweisvorschriften für Sachanlagen. Das Sachanlage-

vermögen ist gemäß IAS 1.54 lediglich gesondert in einem Gesamtbetrag auf der Aktiv-

seite der Bilanz auszuweisen. Jedoch müssen alle wesentlichen Positionen gesondert 

dargestellt werden. IAS 16.37 zählt beispielhaft eigenständige Gruppen des Sachanla-

gevermögens auf, die weiter untergliedert werden können:62 

  

                                                
61 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 432 - 435 
62 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 439 - 440 
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• „Unbebaute Grundstücke, 

• Grundstücke und Gebäude, 

• Maschinen und technische Anlagen, 

• Schiffe, 

• Flugzeuge, 

• Kraftfahrzeuge, 

• Betriebsausstattung und 

• Geschäftsausstattung“.63 

• Fruchttragende Pflanzen gem. IAS 16.37 

Für jede Gruppe von Sachanlagen sind nach IAS 16.73 Angaben über die Bewertungs-

grundlagen, die bei der Bestimmung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ver-

wendet wurden, die Abschreibungsmethode einschließlich der Nutzungsdauer und dem 

Abschreibungssatz, die Buchwerte und kumulierte Abschreibungsbeträge sowie kumu-

lierte Wertminderung zu Beginn und Ende der Periode, zu veröffentlichen. Außerdem 

muss eine Überleitungsrechnung der Buchwerte zu Beginn bis Ende des Geschäftsjah-

res erstellt werden. Die Überleitungsrechnung muss den Buchwert, die kumulierten Ab-

schreibungen jeder Gruppe von Sachanlagen, sämtliche Zu- und Abgänge, planmäßige 

und außerplanmäßige Abschreibungen und Wertaufholungen der Periode enthalten. 

Nach IAS 16.77 bestehen bei Anwendung des Neubewertungsmodells zusätzliche An-

gabepflichten. Diese sind der Zeitpunkt der Neubewertung, die Auskunft über einen un-

abhängigen Gutachter, der Buchwert für jede neubewertete Gruppe von Sachanlagen, 

der sich bei Bilanzierung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten erge-

ben hätte und Betrag und Entwicklung einer bestehenden Neubewertungsrücklage in 

der Periode sowie bestehender Ausschüttungsbeschränkung.64  

  

                                                
63 Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 439 - 440 
64 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 440 - 441 
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Beispiel 

Die ABC-AG hat Anfang des Jahres 2018 eine Maschine erworben. Die Anschaffungs-

kosten betrugen € 200.000. Die Maschine hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren. Der 

beizulegende Zeitwert betrug zum Bilanzstichtag 2018 € 180.000 und zum Bilanzstichtag 

2019 € 260.000. Der Wert der Maschine ist zum Bilanzstichtag 31.12.2018 und 

31.12.2019 nach dem Anschaffungskosten– und dem Neubewertungsmodell zu ermit-

teln.65 

 

Anschaffungskostenmodell 

• Ermittlung des Abschreibungsbetrages: 

   Anschaffungskosten  € 200.000 
÷ Nutzungsdauer                 5 
= Abschreibungen p.a.  €   40.000 
 

• Bilanzansatz 31.12.2018 

   Anschaffungskosten  € 200.000 
-  Abschreibungen   €   40.000 
= Bilanzansatz 31.12.2018  € 160.000 
 

• Bilanzansatz 31.12.2019 

(fortgeführte) Anschaffungskosten € 160.000 
-  Abschreibungen   €   40.000 
= Buchwert 31.12.2019  € 120.000 
 

Neubewertungsmodell 

• Bilanzansatz 31.12.2018 

Da der beizulegende Wert der Maschine mit € 180.000 geringer ist als der Buch-

wert mit € 200.000, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von € 

20.000. Somit ist der Bilanzansatz am 31.12.2018 € 180.000. 

  

                                                
65 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias16.pdf , aufgerufen am 
25.10.2018 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias16.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias16.pdf
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• Bilanzansatz 31.12.2019 

Da der beizulegende Wert der Maschine mit € 260.000 höher ist als der Buchwert 

mit € 180.000, muss eine erfolgswirksame Zuschreibung in Höhe von € 20.000 

(bis zu den ursprünglichen Anschaffungskosten) sowie eine erfolgsneutrale Zu-

schreibung in Höhe von € 60.000 erfolgen. Somit ist der Bilanzansatz am 

31.12.2019 € 260.000.66 

 

3.4. Vorräte 

 

Die bilanzrechtliche Behandlung von Vorräten wird im IAS 2 geregelt. Gemäß IAS 2.6 

werden Vorräte als Vermögenswerte definiert, die entweder im Rahmen des normalen 

Geschäftsvorgangs gehalten werden, die sich im Herstellungsprozess für einen Verkauf 

befinden oder als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Herstellungsprozess von Gütern und 

Dienstleistungen verbraucht werden. Nicht zu den Vorräten gehören Fertigungsaufträge 

(IAS 11), Finanzinstrumente (IAS 32, IAS 39 und IFRS 9) und biologische Vermögens-

werte, die im Zusammenhang mit einer land- oder forstwirtschaftlichen Tätigkeit stehen 

(IAS 41). 67  

 

 

Abbildung 8: Anwendungsbereich und Ansatz (selbst erstellte Abbildung in Anlehnung an Vgl. Ebner Stolz, 
IFRS-Jahresabschluss - Erstellung und Prüfung 2014/15 9. Auflage, Stollfuß Medien Sankt Augustin 2015, 
S.223) 

                                                
66 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias16.pdf , aufgerufen am 
25.10.2018 
67 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 22. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2012, S. 221 
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Ansatz 

IAS 2 enthält keine Ansatzvorschriften für Vorräte. Deshalb gelten für den Ansatz der 

Vorräte die allgemeinen Regelungen des Rahmenkonzepts. Die Erfüllung der Definition 

von Vermögenswerten ist eine Voraussetzung für die Aktivierung (F.4.44). Somit erge-

ben sich folgende wesentliche Voraussetzungen für den Ansatz von Vorräten als Ver-

mögenswerte: 

• Die Vorräte liegen, als Ergebnis vorangegangener Geschäftsvorfälle oder anderer 

Ereignisse der Vergangenheit, in der Verfügungsgewalt des Bilanzierenden 

(F.4.12.f). 

• Aus den Vorräten fließt dem Bilanzierenden wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Nut-

zen, z.B. durch Verkauf oder Tausch (F.4.38, F.4.44, F.4.10). 

• Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vorräte lassen sich verlässlich er-

mitteln (F.4.41).68 

 

Bewertung 

Die Bewertung der Vorräte nach IAS 2.9 muss zu dem niedrigeren Wert aus Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten und dem Nettoveräußerungswert erfolgen. Alle Kosten 

des Erwerbs und der Be- und Verarbeitung, die angefallen sind, um den Vermögenswert 

an seinen derzeitigen Ort und in seinen derzeitigen Zustand zu versetzen, sind bei der 

Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vorräte zu berücksichtigen 

(IAS 2.10). Bei der Ausübung der Bewertungswahlrechte ist das Stetigkeitsgebot zu be-

achten. Daher sind für jede Periode dieselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

anzuwenden. Abweichungen vom Stetigkeitsgebot sind vorzunehmen, wenn ein anderer 

Standard oder eine Interpretation eine Änderung verlangt oder wenn die Änderung der 

Bilanzierungs- oder Bewertungsmethode eine bessere und verlässlichere Information 

über die Lage oder die Finanzströme des Unternehmens liefert. IAS 2 geht von den his-

torischen Kosten aus, deshalb sind fremdbezogen Vorräte mit den Anschaffungskosten 

zu bewerten. Sofern der Nettoveräußerungswert nicht unter den historischen Kosten 

                                                
68 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glB.htm , aufgerufen am 26.10.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glB.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glB.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glB.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glB.htm
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liegt, bilden diese den Ausgangspunkt für die Bewertung.69 Folgende Komponenten sind 

in den Anschaffungskosten enthalten:70 

 

Anschaffungspreis 

+ Anschaffungsnebenkosten 

- Anschaffungspreisminderungen 

+ sonstige Kosten    

= Anschaffungskosten71 

 

Soweit der Erbwerber vorsteuerabzugsberechtig ist, ist der Kaufpreis oder Rechnungs-

betrag ohne Vorsteuer der Anschaffungspreis. Wurden mehrere, verschieden Gruppen 

von Vermögenswerten zu einem Einheitspreis erworben, so ist das Verhältnis der bei-

zulegenden Zeitwerte für die Bestimmung des Anschaffungspreises maßgeblich. Nach 

IAS 2.11 beinhalten die Anschaffungsnebenkosten alle Kosten, die dem Anschaffungs-

vorgang direkt zurechenbar sind. Darunter fallen z.B. Importzölle, Transportkosten und 

andere Steuern. Skonti, Rabatte und vergleichbare Sachverhalte sind als Anschaffungs-

preisminderungen vom Kaufpreis abzuziehen (IAS 2.11).72 Sonstige Kosten fallen ge-

mäß IAS 2.15 an, wenn der jeweilige Vermögenswert an seinen aktuellen Ort und in 

seinen aktuellen Zustand versetzt wird.73 

Nach IAS 23.8 besteht für Fremdkapitalkosten eine Aktivierungsverpflichtung, wenn ein 

qualifizierter Vermögenswert vorliegt und die Fremdkapitalkosten dem Anschaffungsvor-

gang direkt zugeordnet werden können. 74 Des Weiteren muss es wahrscheinlich sein, 

dass dem Unternehmen hieraus ein künftiger Nutzen entsteht und die Kosten müssen 

                                                
69 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm , aufgerufen am 26.10.2018 
70 Vgl. Baetge, Wollmert, Kirsch, Oser, Bischof, Rechnungslegung nach IFRS – Kom-
mentar auf der Grundlage des deutschen Bilanzrechts – Buch „IAS 2 Vorräte“, Schäfer-
Poeschel Verlag Stuttgart 2018, S. 12 
71 Vgl. Baetge, Wollmert, Kirsch, Oser, Bischof, Rechnungslegung nach IFRS – Kom-
mentar auf der Grundlage des deutschen Bilanzrechts – Buch „IAS 2 Vorräte“, a.a.O., S. 
12  
72 Vgl. Baetge, Wollmert, Kirsch, Oser, Bischof, Rechnungslegung nach IFRS – Kom-
mentar auf der Grundlage des deutschen Bilanzrechts – Buch „IAS 2 Vorräte“, a.a.O., S. 
12 - 13 
73 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm , aufgerufen am 26.10.2018 
74 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm , aufgerufen am 26.10.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
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verlässlich ermittelbar sein.75 Wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, sind die 

Fremdkapitalkosten bei Entstehung im Periodenaufwand zu erfassen (IAS 23.8). 76 

Bei der Bestimmung der Höhe der Herstellungskosten gewähren die Vorschriften von 

IAS 2 grundsätzlich keine Spielräume. Demnach sind die Herstellungskosten mit pro-

duktionsbezogenen Vollkosten anzusetzen.77 Somit bestehen die Herstellungskosten 

aus folgenden Pflichtbestandteilen: 

Einzelkosten (direkt zurechenbar) 

+ Produktionsgemeinkosten (fixe und variable Gemeinkosten) 

+ sonstige Kosten    

= Herstellungskosten78 

 

Nach IAS 2.12 sind Fertigungseinzelkosten explizit als Einzelkosten genannt. Des Wei-

teren beinhalten die Herstellungskosten alle Materialeinzel- und Sondereinzelkosten der 

Fertigung. In die Herstellungskosten der Vorräte sind bestimmte fixe und variable Pro-

duktionsgemeinkosten in angemessener Höhe zu berücksichtigen, wenn diese produk-

tionsbezogen und während der Herstellung angefallen sind. Fixe Produktionskosten sind 

Kosten, die unabhängig von der Produktionsmenge anfallen und somit der Produktion 

nicht direkt zugerechnet werden können. Beispielhaft sind hier Abschreibungen des 

Sachanlagevermögens und Aufwendungen für die Instandhaltung der Produktionsge-

bäude und –anlagen zu nennen. Variable Produktionsgemeinkosten sind zwar Kosten, 

die der Herstellung nicht direkt zurechenbar sind, die sich jedoch vom unmittelbar mit 

dem Produktionsvolumen ändern, z.B. Material- und Fertigungsgemeinkosten. Nach 

dem Konzept des produktionsbezogenen Vollkostenansatzes sind auch die direkt zure-

chenbaren Kosten der Verwaltung zu aktivieren. Alle Verwaltungskosten müssen aufge-

schlüsselt und einer betrieblichen Funktion zugeordnet werden. Die verbleibenden Kos-

ten der allgemeinen Verwaltung müssen überprüft werden, ob sie dem Produktionsbe-

reich zugeordnet werden können. Daraus folgt, dass für alle zurechenbaren Kosten der 

Fertigung eine Aktivierungspflicht und für alle dem Vertriebsbereich und der allgemeinen 

Verwaltung zuzuordnenden Verwaltungskosten ein Aktivierungsverbot besteht. Kosten, 

                                                
75 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 483 
76 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm , aufgerufen am 26.10.2018 
77 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 484 - 485 
78 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm , aufgerufen am 26.10.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
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die weder Einzel- noch Produktionsgemeinkosten sind und mit dem Vermögenswert in 

einem kausalen Zusammenhang stehen, dürfen als sonstige Kosten in die Herstellungs-

kosten einfließen. Hierfür sind nach IAS 2.15 kundenspezifische Kosten der Produktent-

wicklung genannt. Für Forschungskosten besteht nach IAS 38.54 ein Aktivierungsver-

bot. Entwicklungskosten müssen unter den Voraussetzungen des IAS 38.57 als imma-

terielle Vermögenswerte aktiviert werden. Nach IAS 2.16 dürfen Vertriebskosten nicht in 

die Herstellungskosten einbezogen werden und müssen daher in der Periode ihres An-

falls als Aufwand erfasst werden. Lagerkosten sind nicht aktivierungsfähig, weil sie i.d.R. 

dem Produktionsprozess nachgelagert sind. Somit versetzen sie ein Produkt nicht in sei-

nen derzeitigen Zustand und an seinen jeweiligen Ort. Ebenfalls nicht aktivierungsfähig 

sind Leerkosten.79 

 

 Herstellungskosten nach IFRS 

Einzelkosten  

Materialeinzelkosten Pflicht 

Fertigungseinzelkosten Pflicht 

Sondereinzelkosten der Fertigung Pflicht 

Gemeinkosten  

Materialgemeinkosten Pflicht 

Fertigungsgemeinkosten Pflicht 

Abschreibungen Pflicht 

Verwaltungskosten des Material- und Fer-

tigungsbereichs sowie produktionsbezo-

gene allgemeine Verwaltungskosten 

Pflicht 

Verwaltungskosten des Vertriebsbereichs Verbot 

Übrige allgemeine Verwaltungskosten Verbot 

Kosten für freiwillige soziale Leistungen, 

soziale Einrichtungen und betriebliche Al-

tersversorge, soweit produktionsbezogen 

Pflicht 

Übrige Kosten für freiwillige soziale Leis-

tungen, soziale Einrichtungen und be-

triebliche Altersvorsorge 

Verbot 

Fremdkapitalkosten Pflicht 

Steuern  

                                                
79 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm , aufgerufen am 27.10.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
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Substanzsteuer, soweit produktionsbezo-

gen 

Pflicht 

Ertragssteuer und sonstige Substanz-

steuern 

Verbot 

Forschungs- und Entwicklungskosten  

Grundlagenforschung Verbot 

Kosten der Neuentwicklung Pflicht 

Kosten der Weiterentwicklung Pflicht 

Vertriebskosten Verbot 

Sonstige Kosten  

Leerkosten Verbot 

Lagerkosten für Fertigerzeugnisse Verbot 

Tabelle 1: Darstellung über Umfang der Herstellungskosten (selbst erstellte Tabelle in Anlehnung an 
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBi-
lanzR.glsect8.glC.glII%2Ehtm , aufgerufen am 28.10.2018) 

 

Bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten können aus wirtschaftli-

chen Gründen vereinfachende Verfahren wie die Standardkostenmethode oder ret-

rograde Methode angewendet werden (IAS 2.21). Die Standardkostenmethode verwen-

det Plankosten zur Ermittlung der Herstellungskosten. Dabei werden die normale Höhe 

des Material- und Personaleinsatzes sowie die normale Leistungsfähigkeit und Kapazi-

tätsauslastung der Maschine unterstellt. Nach IAS 2.21 müssen diese Plangrößen regel-

mäßig überprüft und ggf. an die Gegebenheiten angepasst werden. Diese Methode un-

terstellt einen normalen Betriebsverlauf und somit werden Kosten ineffizienter Produk-

tion, ungewöhnliche Ausschusskosten oder Kosten der Unterbeschäftigung nicht in die 

Herstellungskosten einbezogen. Deshalb wird die Überbewertung der Vorräte verhin-

dert. Bei Einzelhandelsunternehmen, die für große Stückzahlen von Vorräten mit ähnli-

chen Bruttogewinnspannen und hoher Umschlagshäufigkeit die Anschaffungskosten er-

mitteln, findet insbesondere die retrograde Methode Anwendung. Die Anschaffungskos-

ten der Vorräte werden indirekt ermittelt, indem vom Verkaufspreis eine angemessen 

Bruttogewinnspanne abgezogen wird (IAS 2.22). Vorräte, deren Verkaufspreise redu-

ziert wurden, werden durch den verwendeten Prozentsatz auch berücksichtigt. Für eine 

ganze Warengruppe darf eine durchschnittliche Bruttogewinnspanne verwendet werden 

(IAS 2.22). Somit liegt die Vereinfachung dieser Methode darin, dass nicht genau über-

prüft werden muss, zu welchem Preis eine jeweilige Ware verkauft worden ist.80 

                                                
80 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 490 - 491 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII%2Ehtm
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In der Folgebewertung ist der Bilanzansatz der Vorräte der niedrigere Wert aus Anschaf-

fungs-/ Herstellungskosten und Nettoveräußerungswert (IAS 2.9). Der Nettoveräuße-

rungswert wird wie folgt ermittelt: 

Geschätzter Verkaufspreis 

- Erlösschmälerung 

- Geschätzte noch anfallende Fertigungskosten 

- Geschätzte noch anfallende Verkaufskosten  

= Nettoveräußerungswert81 

Der Nettoveräußerungswert wird absatzmarktorientiert ermittelt und ist zu jedem Stich-

tag neu zu ermitteln. Die Abschreibung auf den Nettoveräußerungspreis ist rückgängig 

zu machen, sobald die Gründe für die erfolgte Wertminderung entfallen (Wertaufho-

lungsgebot). Dabei stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Wertober-

grenze für die Vorräte da.82 

Vorräte sind grundsätzlich einzeln zu bewerten. Nach IAS 2.23 werden hierbei den ein-

zelnen Vorratsgegenständen die jeweiligen Kosten anhand ihrer tatsächlichen Ver-

brauchsfolge zugeordnet. Demnach sind Waren, die für bestimmte Aufträge beschafft, 

oder die nach spezifischen Kundenwünschen hergestellt wurden, einzeln zu bewerten. 

Sobald Vorräte in großer Stückzahl vorhanden oder untereinander austauschbar sind, 

sind sie für die Einzelbewertung ungeeignet (IAS 2.24). Beispiele hierfür sind Rohstoffe 

oder Massenprodukte. Vereinfachend gibt es neben der Einzelbewertung auch Durch-

schnitts- und Verbrauchsfolgeverfahren. Sofern die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten nach IAS 2.25 nicht einzeln zu bewerten sind, sind sie mit dem first-in-first-out-

Verfahren (FIFO) oder nach der Methode des gewogenen Durchschnitts zu ermitteln. 

Nach IFRS sind andere Verbrauchsfolgeverfahren, wie z.B. last-in-first-out-Verfahren 

(LIFO) nicht zulässig, außer sie entsprechen der tatsächlichen Verbrauchsfolge.83 

FIFO ist ein Verbrauchsfolgeverfahren. Hierbei sind zuerst angeschaffte Vorräte zuerst 

zu verbrauchen. Deshalb wird angenommen, dass der Vorratsbestand aus zuletzt be-

schafften oder produzierten Vermögenswerten besteht. Bei Anwendung der Durch-

schnittsmethode werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von ähnlichen oder 

in der laufenden Periode hinzugerechneten Vorräten mit dem gewogenen Durchschnitt 

                                                
81 Vgl. Ebner Stolz, IFRS-Jahresabschluss - Erstellung und Prüfung 2014/15, a.a.O.  
S. 266 - 267 
82 Vgl. Ebner Stolz, IFRS-Jahresabschluss - Erstellung und Prüfung 2014/15, a.a.O.  
S. 267 
83 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm , aufgerufen am 28.10.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm


Kapitel 3: Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften der Bilanz 

35 
 

bewertet. Dieser Durchschnitt kann pro Berichtsperiode oder als gleitender Durchschnitt 

mit jeder neuen Lieferung berechnet werden (IAS 2.27). 84 

 

Ausweis 

Nach IAS 1.54 wird kein Gliederungsschema für Vorräte vorgegeben. Eine Untergliede-

rung der Vorräte nach wird gemäß IAS 2.37 wie folgt empfohlen: 

• Handelswaren 

• Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

• unfertige Erzeugnisse 

• Fertigerzeugnisse85 

Hinsichtlich der Offenlegungspflichten gemäß IAS 2.36-39 müssen IFRS-Abschlüsse die 

angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Vorräte einschließlich der 

Zuordnungs- und Bewertungsverfahren, den Gesamtbuchwert der Vorräte und die Buch-

werte einer unternehmensspezifischen Untergliederung, die Buchwerte der zum beizu-

legenden Zeitwert abzüglich der Veräußerungskosten angesetzten Vorräte, die in einer 

Periode erfassten Wertminderungen, Fremdfinanzierungskosten, den Buchwert der Vor-

räte, die als Sicherheit für Verbindlichkeiten verpfändet sind und Ereignisse, die zu einer 

Wertaufholung geführt haben, enthalten.86 

 

Beispiel 

Die ABC-AG fertigt Werkzeugmaschinen. Im Geschäftsjahr 2018 wurden 1000 Winkel-

schleifer auf Lager produziert. Die Herstellungskosten betragen € 60,00 je Stück. Sie 

wurden unter den Vorräten (Fertigerzeugnisse) ausgewiesen. Am Abschlussstichtag ist 

bekannt, dass die ABC-AG die auf Lager befindlichen Winkelschleifer aller Voraussicht 

nach nur zu € 55,00 je Stück verkaufen kann. Außerdem werden für Marketing und Ver-

trieb noch € 2,00 je Stück anfallen. Der Wert des Vorratsbestands ist zum 31.12.2018 

zu ermitteln.87 

                                                
84 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm , aufgerufen am 28.10.2018 
85 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 501 
86 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 500 - 501 
87 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias2.pdf , aufgerufen am 
28.10.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect8.glC.glII.htm
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias2.pdf
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• Die ABC-AG muss den Bestand des zu Herstellungskosten bewerteten Vorratsver-

mögens am Bilanzstichtag auf seine Werthaltigkeit prüfen. 

• Werthaltigkeitsprüfung: 
 
  geschätzter Verkaufserlös je Stück     55,00 € 
- geschätzte noch anfallende Verkaufskosten je Stück    2,00 € 
= Nettoveräußerungswert zum Bilanzstichtag je Stück  53,00 € 

 

• Das Ergebnis ist die Feststellung einer Wertminderung. 

• Die Herstellungskosten je Stück i.H.v. € 60,00 sind höher als der Nettoveräußerungs-

wert mit € 53,00 je Stück. Deshalb muss eine Wertminderung i.H.v. € 7,00 je Stück 

erfolgen. 

• Daraus ergibt sich, dass der Lagerbestand an Winkelschleifern auf den Nettoveräu-

ßerungswert abzuschreiben ist. 

• Buchung: 

sonstige betriebliche Aufwendungen (Abschreibungen auf Vorräte) 7.000 €  

an Vorräte 7.000 € 

• Bilanzausweis zum 31.12.2018: 

Vorräte (Fertigerzeugnisse: „Winkelschleifer“): € 53.000 (Nettoveräußerungs-
wert)88 
 

 

3.5. Finanzinstrumente 

 

Der zentrale Standard für die Bilanzierung von Finanzinstrumenten war der IAS 39. Auf-

grund dessen schweren Verständlichkeit und komplizierten Anwendung, wurde er vom 

neuen Standard, dem IFRS 9, abgelöst. Dieser ist ab dem 01.01.2018 verpflichtend an-

zuwenden.89 Weitere Teilaspekte zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten befinden 

sich in den IAS 32, IFRS 7 und IFRS 13. Zu den Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

vom IFRS 9 gehören gemäß IFRS 9.2.1: 

• Anteile an Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsun-

ternehmen, die nach IAS 27,28 und IFRS 10 bilanziert werden,  

• Leasingverträge (IAS 16), 

• Verpflichtungen und Forderungen der Unternehmen aus Mitarbeitervergütung (IAS 

19), 

                                                
88 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias2.pdf , aufgerufen am 
28.10.2018 
89 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 642 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias2.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ias2.pdf
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• Von der berichtenden Unternehmung begebene Eigenkapitalinstrumente, die dem 

Eigenkapital der Unternehmung zuzuordnen sind (IAS 32), 

• Versicherungsverträge (IFRS 4), Ausnahme: bestimmte Finanzgarantien nach der 

Definition in IFRS 9.4.2 und 9.4.2, 

• Wetterderivate, soweit sie im Anwendungsbereich des IFRS 4 liegen, 

• Verträge (Termingeschäfte) mit bedingten Gegenleistungen im Rahmen von Unter-

nehmenszusammenschlüssen (IFRS 3), 

• Kreditzusagen, 

• Finanzinstrumente, Verträge und Verpflichtungen aus aktienbasierter Vergütung 

(IFRS 2), Ausnahme: IAS 39.5 – 39.7 

• finanzielle Garantien, die durch IAS 37 geregelt werden und 

• Ansprüche und Verpflichtungen, die in den Regelungsbereich des IFRS 15 fallen.90 

IFRS 32.11 definiert Finanzinstrumente als „Verträge, die bei einem Unternehmen zu 

einem finanziellen Vermögenswert und gleichzeitig bei einem anderen Unternehmen zu 

einer finanziellen Verbindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führen“.91 Zu den 

finanziellen Vermögenswerten gehören der Kassenbestand, Eigenkapitalinstrumente ei-

nes anderen Unternehmens, andere flüssige Mittel, Rechte auf flüssige Mittel, Eigenka-

pitaltitel anderer Unternehmen sowie Rechte, die den vorteilhaften Austausch von Fi-

nanzinstrumenten garantieren. Aus einer Verpflichtung des bilanzierenden Unterneh-

mens, flüssige Mittel an einen externen Vertragspartner zu liefern oder Finanzinstru-

mente mit diesem zu ungünstigen Bedingungen zu tauschen, entstehen finanzielle Ver-

bindlichkeiten. Finanzielle Verbindlichkeiten werden im Gliederungspunkt 3.7 näher er-

läutert. Eigenkapitalinstrumente sichern dem Eigentümer den anteiligen Anspruch am 

Residualvermögen des emittierenden Unternehmens. Das ist der Wert aller Vermögens-

werte abzüglich aller Schulden.92 Finanzinstrumente lassen sich in originäre, derivative 

und strukturierte Finanzinstrumente aufteilen. Originäre Finanzinstrumente lassen sich 

in aktivische und passivische Finanzinstrumente aufteilen. Zahlungsmittel, Forderungen, 

Aktien oder gehaltene Anleihen sind Beispiele für aktivische Finanzinstrumente. Bei-

spiele für passivische originäre Finanzinstrumente sind Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen (Verbindlichkeiten aus LuL) und Leistung, Darlehnsverbindlichkeiten oder begebene 

Anleihen. Kapitalmarktprodukte wie z.B. Optionen Futures, Swaps usw. werden unter 

derivative Finanzinstrumente eingeordnet. Ein strukturiertes Finanzinstrument, ist ein 

                                                
90 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2016, S. 281 
91 Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschlussana-
lyse 24. Auflage, a.a.O., S. 248 
92 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 643 - 644 
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derivatives Finanzinstrument, welches in einem originären Basisvertrag eingebunden ist. 

Die Wandelanleihe ist ein Beispiel hierfür.93  

 

 

Abbildung 9: Arten von Finanzinstrumenten (selbst erstellte Abbildung in Anlehnung an Coenenberg A., 

Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse 24. Auflage, a.a.O., S. 249 

 

Ansatz 

Der Ansatz der Finanzinstrumente erfolgt, wenn das bilanzierende Unternehmen Partei 

eines Vertrages wird, der zu einem Finanzinstrument führt (IFRS 9.3.1.1). Nach IFRS 9 

müssen Finanzinstrumente in Abhängigkeit von ihrer Beschaffenheit und ihrem Verwen-

dungszweck in verschiedene Kategorien zusammengefasst werden. Gemäß IFRS 

9.B3.1.3 kann das Unternehmen für jede Kategorie getrennt entscheiden, ob der Ansatz 

zum Handelstag oder zum Erfüllungstag erfolgt. Hierbei ist zu beachten, dass der Ansatz 

                                                
93 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 248 - 249 

Arten von 

Finanzinstrumenten 

Originäre 

Finanzinstrumente 

Aktivische: 

• Zahlungsmittel 

• Forderungen 

• Aktien 

• gehaltene Anlei-
hen 

• etc. 

Passivische: 

• Verbindlichkeiten 
aus LuL 

• Darlehensverbind-
lichkeiten 

• begebene Anlei-
hen 

• etc. 

Derivative 

Finanzinstrumente 

Bedingte Terminge-
schäfte: 

• Devisenoptionen 

• Aktienoptionen 

• etc. 
 

Unbedingte Terminge-
schäfte: 

• Aktienfutures 

• Währungsfutures 

• Zinsforwards 

• Zinsswaps 

• Währungsswaps 

• etc. 

Strukturierte 

Finanzinstrumente 

• Wandelanleihen 

• Optionsanleihen 

• Aktienanleihen 

• etc. 
 



Kapitel 3: Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften der Bilanz 

39 
 

der jeweiligen Kategorie stetig sein muss.94 Der Handelstag wird als der Tag, an dem 

das Unternehmen die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eingegangen ist, definiert 

(IFRS 9.B.3.1.5). Der Erfüllungstag hingegen ist der Tag, an dem ein Vermögenswert an 

oder durch das Unternehmen geliefert wird.95 Wenn Finanzinstrumente zum Erfüllungs-

tag angesetzt werden und dieser nach dem Bilanzstichtag liegt, müssen mögliche Wer-

tänderungen zwischen Handels- und Erfüllungstag entsprechend der Folgebewertungs-

vorschriften der jeweiligen Kategorie trotzdem beachtet werden. Dies erfolgt indem die 

Wertänderungen als Forderung oder Verbindlichkeit erfasst werden.96 

 

Bewertung 

Die Erstbewertung von Finanzinstrumenten erfolgt, unter zusätzlicher Berücksichtigung 

von Transaktionskosten, mit dem beizulegenden Zeitwert, außer es handelt sich um For-

derungen aus Lieferungen und Leistungen (IFRS 9.5.1.1). Gemäß IFRS 9.5.1.3 werden 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, ohne signifikante Finanzierungskompo-

nente, mit den Transaktionspreis bzw. den Anschaffungskosten erstbewertet. Transak-

tionskosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Erwerb, Abgang oder die 

Ausgabe von Finanzinstrumenten nie stattgefunden hätte (IFRS 9.A). Setzt das Unter-

nehmen zum Erfüllungstag an, so ist dennoch der beizulegende Zeitwert zum Handels-

tag maßgeblich (IFRS 9.5.1.2). Gemäß IFRS 9.B5.1.2A entspricht, beim erstmaligen An-

satz, der beizulegende Zeitwert dem Transaktionspreis.97 

Der beizulegende Zeitwert kann am Abschlussstichtag vom Transaktionspreis abwei-

chen. Nach IFRS 13.B4 kann eine Abweichung zustande kommen, wenn der Geschäfts-

vorfall  

  

                                                
94 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 647 
95 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glD.glII%2Ehtm , aufgerufen am 29.10.2018 
96 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 647 
97 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 648 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glD.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glD.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glD.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glD.glII%2Ehtm


Kapitel 3: Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften der Bilanz 

40 
 

• zwischen sich nahestehenden Vertragsparteien stattfindet, 

• in einer Zwangssituation erfolgt, 

• neben dem betreffenden Finanzinstrument die Übertragung weiterer Vermögens-

werte oder Schulden umfasst oder 

• in einem für das Finanzinstrument wichtigsten oder vorteilhaftesten Markt stattfin-

det.98 

Beim Bestehen einer Abweichung erfolgt die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts 

nach IFRS 13.72 anhand einer dreistufigen Hierarchie. Auf der ersten Stufe wird geprüft, 

ob identische Finanzinstrumente auf einem aktiven Markt gehandelt werden. Grundvo-

raussetzung ist hierbei das Bestehen und der Zugang zu einem aktiven Markt. Gemäß 

IFRS 13.A ist ein aktiver Markt ein Markt, auf dem Geschäftsvorfälle mit dem Vermö-

genswert oder der Schuld mit ausreichender Häufigkeit und Volumen auftreten, so dass 

immer Preisinformationen zur Verfügung stehen.99 „Ein Finanzinstrument gilt als an ei-

nem aktiven Markt notiert, wenn notierte Preise an einer Börse, von einem Händler, Bro-

ker, einer Branchengruppe, einem Preisberechnungs-Service oder einer Aufsichtsbe-

hörde leicht und regelmäßig erhältlich sind […] und diese Preise aktuelle und regelmäßig 

auftretende Markttransaktionen unter voneinander unabhängigen Dritten darstellen.“100 

Der beizulegende Zeitwert wird bestimmt, indem sich ein vertragswilliger Käufer und 

Verkäufer, zu marktüblichen Bedingungen, auf einen Preis einigen. Das Ziel bei der Be-

stimmung des beizulegenden Zeitwerts ist es einen Preis zu finden, zudem am aktiven 

Markt am Abschlussstichtag eine Transaktion mit einem Finanzinstrument erfolgen 

würde. Dabei ist nicht der zu beobachtende Handel eine Voraussetzung für das Existie-

ren eines aktiven Marktes, sondern dass ein Vertragspartner zum angegebenen Preis 

zu finden ist.101 Bestehen mehrere aktive Märkte für den finanziellen Vermögenswert, 

muss der Hauptmarkt bzw. der vorteilhafteste Markt identifiziert werden (IFRS 13.78(a)). 

Anpassungen der dort notierten Preise müssen in der Regel nicht erfolgen (IFRS 

13.79).102 Falls kein aktiver Markt vorliegt, wird auf der zweiten Hierarchieebene der bei-

zulegende Zeitwert unter Berücksichtigung anderer direkter oder indirekt beobachtbarer 

                                                
98 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 648 
99 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm , aufgerufen am 31.10.2018 
100 https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm , aufgerufen am 31.10.2018 
101 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm , aufgerufen am 31.10.2018 
102 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 649 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
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https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.gla.htm
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Daten bestimmt (IFRS 13.81). Dabei können notierte Preise für ähnliche Finanzinstru-

mente auf aktiven Märkten oder Preise von inaktiven Märkten herangezogen werden. 

Nur wenn vergleichbare Marktdaten mit dem zu bewertenden Instrument hoch korrelie-

ren, dürfen sie zur Bewertung verwendet werden. Außerdem muss ein logischer und 

wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen dem zu bewertenden und dem als Bewer-

tungsgrundlage verwendetem Finanzinstrument bestehen. Gegebenenfalls können Un-

terschiede zwischen dem beizulegenden Zeitwert des zu bewertenden und dem gleich-

artigen Finanzinstrument, für das ein Marktpreis gegeben ist, bestehen. Dieser Unter-

schied ist festzustellen und ggf. sind Anpassungen vorzunehmen.103 Lässt sich der bei-

zulegende Zeitwert weder auf der ersten noch auf der zweiten Stufe ermitteln, so kom-

men auf der dritten Stufe anerkannte Bewertungsmethoden, sofern diese eine angemes-

sene Annäherung an den Marktwert gewährleisten, zur Anwendung. Bei der Bewertung 

von Finanzinstrumenten gelten die Marktwertmethode, die Kostenmethode und die Ka-

pitalwertmethode als die drei relevanten Ansätze.104 Insbesondere Bewertungsverfahren 

auf Basis der Kapitalwertmethode, wie z.B. Barwertverfahren, Optionspreismodelle oder 

die Residualwertmethode, kommen sehr häufig zum Einsatz (IFRS 13.B). Dabei muss 

das bilanzierende Unternehmen die besten verfügbaren Informationen berücksichtigen. 

Dies schließt auch die Nutzung von unternehmenseigenen Daten ein.105 

 

Nach IFRS 9 umfasst die Folgebewertung in Einteilung der Finanzinstrumente in drei 

Kategorien, aus denen sich die Folgebewertungsmethode ergibt: 

• Finanzinstrumente, die zu fortgeführten Anschaffungskosten folgebewertet werden, 

• Finanzinstrumente, die erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert folgebewertet 

werden und 

• Finanzinstrumente, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert folgebewertet 

werden.106 

  

                                                
103 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.glb%2Ehtm , aufgerufen am 
31.10.2018 
104 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.glc.htm , aufgerufen am 31.10.2018 
105 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 649 
106 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 674 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glE.glIV.gl1.glb%2Ehtm
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Abbildung 10: Drei Bewertungskategorien nach IFRS 9 (https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_stan-
dards_ifrs9_neu.pdf , aufgerufen am 01.11.2018) 

 

Wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, dann wird ein Finanzinstrument in 

die Kategorie „zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet“ eingeordnet (IFRS 

9.4.1.2): 

• Der finanzielle Vermögenswert wird im Rahmen eines Geschäftsmodells durch das 

Unternehmen über eine Laufzeit hinweg gehalten, um vertraglich vereinbarte Zah-

lungsströme zu vereinnahmen (Geschäftsmodellbedingung) und 

• die Ausgestaltung des finanziellen Vermögenswertes führt zu festgelegten Zeitpunk-

ten zu Zahlungsströmen, die Zins- und Tilgungszahlungen für eine Kapitalüberlas-

sung darstellen (Zahlungsstrombedingung).107 

Die Geschäftsmodellbedingung wird nicht für jeden finanziellen Vermögenswert einzeln 

geprüft, da nach IFRS 9.B4.1.2 Vermögenswerte, abhängig von ihrer geplanten Verwen-

dung innerhalb des Unternehmens, in verschiedene Portfolios zusammenzufassen sind. 

Anschließend erfolgt für jedes Portfolio eine Prüfung. Hierbei müssen Vermögenswerte 

                                                
107 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 674 - 675 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ifrs9_neu.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ifrs9_neu.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ifrs9_neu.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_standards_ifrs9_neu.pdf
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des gleichen Typs nicht demselben Portfolio zugeordnet werden. Für die Erfüllung der 

Geschäftsbedingung eines Portfolios sind der Anlass und die Häufigkeit bisheriger und 

geplanter Verkäufe relevant. Bei der Prüfung ist jedoch irrelevant, ob einzelne finanziel-

ler Vermögenswerte vor dem Laufzeitende verkauft werden oder dies zumindest nicht 

ausgeschlossen wird (IFRS 9.B.1.3-3B). Die Zahlungsstrombedingung hingegen muss 

für jeden finanziellen Vermögenswert einzeln geprüft werden. Die Zahlungsstrombedin-

gung wird z.B. regelmäßig von einfachen Fremdkapitaltiteln erfüllt. Wohingegen Eigen-

kapitaltitel diese Bedingung nie erfüllen, da sie einen anteiligen Anspruch auf das Resi-

dualvermögen des ausgebenden Unternehmens verbriefen. Gemäß IFRS 9.4.1.3 müs-

sen Zinsen für die Überlassung des Kapitals hauptsächlich ein Entgelt für den Zeitwert 

des Geldes und für das jeweilige Kreditrisiko darstellen. Ungeachtet der Kategorisierung 

ist nach IFRS 9.4.1.5 die fair value Option anzuwenden. Diese besagt, dass Unterneh-

men die Möglichkeit besitzen finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten beim 

Erstansatz freiwillig, jedoch unwiderruflich als „Finanzinstrumente, die erfolgswirksam 

zum beizulegenden Zeitwert folgebewertet werden“ zu klassifizieren.108 

Finanzinstrumente sind nach IFRS 9.4.1.2A als „erfolgsneutral zum beizulegenden 

Zeitwert bewertet“ zuzuordnen, wenn: 

• das Geschäftsmodell des Unternehmens die Realisierung vertraglicher Zahlungs-

ströme und die Veräußerung des finanziellen Vermögenswertes oder der Gruppe der 

finanziellen Vermögenswerte, zu denen der betreffende finanzielle Vermögenswert 

gehört, zum Ziel hat und 

• die Vertragsbedingungen des finanziellen Vermögenswertes zu festgelegten Zeit-

punkten zu Zahlungen führen, die ausschließlich Zins- und Tilgungszahlungen auf 

den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen.109 

Das Kriterium des Geschäftsmodells sieht nicht nur das Halten der finanziellen Vermö-

genswerte, sondern auch Verkäufe vor. Somit sind neben den Informationen über die 

Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme auch Informationen über den bilanzierten 

beizulegenden Zeitwert relevant. Bei dieser Form der Bewertung findet eine GuV-neut-

rale Erfassung von Gewinnen und Verlusten statt. Zinserträge, Wertminderungen sowie 

Währungsumrechnungseffekte bilden eine Ausnahme. Sie werden erfolgswirksam er-

                                                
108 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 677 - 679 
109 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 282 
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fasst. Nach IFRS 9.5.7.1 in Verbindung mit IFRS 9.5.7.10 werden alle restlichen Wer-

tänderungen im sonstigen Ergebnis erfasst.110 Die Zahlungsstrombedingung ist analog 

zur Kategorie „zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet“. Unternehmen haben 

nach IFRS 9.5.7.5 die Möglichkeit Eigenkapitaltitel, soweit sie nicht zum Handelsbestand 

gehören, freiwillig dieser Kategorie zuzuordnen. Nach IFRS 9.A gehören Derivate immer 

zum Handelsbestand. Dieses Wahlrecht muss beim Erstansatz für jeden Eigenkapitalti-

tel einzeln ausgeübt werden. Wobei eine Änderung zu einem späteren Zeitpunkt nicht 

möglich ist. Sobald ein finanzieller Vermögenswert, der dieser Kategorie zugeordnet ist, 

die Bilanz verlässt, sind die aus der erfolgsneutralen Verbuchung der Wertänderung ent-

standenen positiven oder negativen Eigenkapitalpositionen erfolgswirksam aufzulösen 

(recycling; IFRS 9.5.7.10). Auf Eigenkapitaltitel trifft das jedoch nicht zu. Hier darf nach 

IFRS 9.B5.7.1 nur eine erfolgsneutrale Umbuchung der entstandenen Eigenkapitalposi-

tionen innerhalb des Eigenkapital stattfinden.111 

Falls keine der beiden beschriebenen Szenarien vorliegt oder die Zahlungsstrombedin-

gung nicht erfüllt wird, wird der finanzielle Vermögenswert nach IFRS 9.4.1.4 „erfolgs-

wirksam zum beizulegenden Zeitwert“ bewertet. Dabei sind nach IFRS 9.5.7.1 alle 

Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts ertrags- oder aufwandswirksam in der GuV 

zu erfassen. Hierzu gehören beispielsweise alle zu Handelszwecken gehaltene Finan-

zinstrumente, Derivate sowie Investitionen in Eigenkapitalinstrumente.112 

Eine Reklassifizierung finanzieller Vermögenswerte zwischen den drei Kategorien ist bei 

Änderung des Geschäftsmodells für ein Portfolio jederzeit möglich. Jedoch muss die 

Umgestaltung des Geschäftsmodells eine bedeutende Veränderung auf Gesamttätigkeit 

des Unternehmens haben und sie muss bereits im Geschäftsjahr vor der Änderung in 

eine andere der drei Kategorien wirksam geworden sein. Eine neue Klassifizierung von 

Vermögenswerten ist, die bei Erstansatz freiwillig der Kategorie „erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bewertet“ oder „erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert be-

wertet“ zugeordnet wurden und bei finanziellen Verbindlichkeiten, ausgeschlossen 

(IFRS 9.4.4.2).113 

Wertminderungen werden nach IFRS 9 bei finanziellen Vermögenswerten, die zu fortge-

führten Anschaffungskosten oder erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bilanziert 

                                                
110 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 283 
111 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 681 
112 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 283 
113 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 683 
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werden, auf Grundlage der erwarteten Kreditausfälle bestimmt. Das ist das sogenannte 

expected loss model. Für finanzielle Vermögenswerte hingegen, die erfolgswirksam zum 

beizulegenden Zeitwert bilanziert werden, sind Wertminderungsvorschriften entbehrlich. 

Beim expected loss model werden Wertminderungen anhand von Erwartungswerten an-

tizipiert. Dabei sind Verluste bereits zum Zeitpunkt des Ansatzes des finanziellen Ver-

mögenswertes in Form eines Risikovorsorgepostens, der die erwarteten Kreditausfälle 

darstellt, GuV-wirksam zu berücksichtigen (IFRS 9.5.5.8). 114 

 

Ausweis 

Finanzielle Vermögenswerte sind nach IAS 1.60 in lang- und kurzfristige Vermögens-

werte zu unterteilen.115 Finanzielle Vermögenswerte, deren Verkauf innerhalb von zwölf 

Monaten vorgesehen ist, sind kurzfristig. Beträgt die Laufzeit mehr als ein Jahr, handelt 

es sich um langfristige Vermögenswerte (IAS 1.61).116  

Finanzinstrumente werden nach IAS 1.54 als „finanzielle Vermögenswerte ausgewie-

sen“. Diese Position darf keine Beträge enthalten, die bereits unter „nach der Equity-

Methode bilanzierte Finanzanlagen“, „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 

sonstige Forderungen“ sowie „Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewie-

sen sind. 117 

Gemäß IAS 1.54 werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 

Forderungen in der Bilanz gesondert ausgewiesen und nach IAS 1.77 in der Bilanz oder 

im Anhang sachgerecht untergliedert. Eine solche Untergliederung kann nach IAS 1.78b 

wie folgt aussehen: 

• Forderungen gegenüber Handelskunden 

• Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen 

• Anzahlungen 

• sonstige Beträge118 

                                                
114 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 684 
115 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glF.glI.htm , aufgerufen am 01.11.2018 
116 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bib-
data%2Fges%2FIAS1%2Fcont%2FIAS1%2EP61%2Ehtm , aufgerufen am 01.11.2018 
117 Vgl. https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bib-
data%2Fges%2Fias1%2Fcont%2Fias1.p54.htm&anchor=Y-100-G-IAS1-P-54 , aufge-
rufen am 01.11.2018 
118 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 281 
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Nach IAS 1.55 ist eine weitere Untergliederung, sofern diese Darstellung zum Verständ-

nis der Vermögens- und Finanzlage erforderlich ist, der finanziellen Vermögenswerte 

nach ihrer Art, Verwendung oder nach der Liquidierbarkeit in der Bilanz erforderlich. 

Nach IAS 1.58 sind für die Entscheidung des Detaillierungsgrad der Bilanz Kriterien wie 

Art und Liquidität von Vermögenswerten, Beträge, Art und Fälligkeitszeitpunkt von 

Schulden und Zweck der Vermögenswerte heranzuziehen.119 

Für erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert folgebewertete Finanzinstrumente, Ei-

genkapitaltitel, die freiwillig erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert folgebewertet 

werden, reklassifizierte Finanzinstrumente, Saldierungen, Sicherheiten, Wertkorrekturen 

für vom Ausfall bedrohte Kredite, vom Unternehmen ausgegebene komplexe hybride 

Instrumente, deren derivative Komponenten sich in ihrer Wertentwicklung gegenseitig 

beeinflussen und eigene Zahlungsverzüge bestehen nach IFRS 7.9 – 19 zusätzliche 

Angabepflichten. Außerdem sind Angaben über die angewandten Ansatz- und Bewer-

tungsmethoden (IAS 7.21) und über die beizulegenden Zeitwerte für Finanzinstrumente, 

die nicht zum beizulegenden Zeitwert folgebewertet werden (IAS 7.25 – 30), zu veröf-

fentlichen. Nach IFRS 13.93 müssen alle Klassen von Vermögenswerten und Schulden 

hinsichtlich ihrer Hierarchie unterteilt und Angaben zu Umgliederung zwischen den Stu-

fen gemacht werden. Hinsichtlich der Cashflows und der Risiken der Finanzinstrumente, 

einschließlich von Informationen über die Sicherheit und Höhe zukünftiger Zahlungen 

besteht eine Angabepflicht nach IFRS 7.31 – 42.120 

 

Beispiel 

Die ABC-AG kauft zum 01. September 2018 Aktien (0,1%) im Wert von € 780.000 (An-

schaffungskosten). Am 31. Dezember 2018 beträgt der Kurswert der Aktien € 850.000. 

Am 30. April 2019 werden die Aktien für € 900.000 verkauft. Die Zuordnung der Aktien 

erfolgt zur Kategorie zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte. Der Steu-

ersatz beträgt 30%.121  

  

                                                
119 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glF.glI.htm , aufgerufen am 01.11.2018 
120 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 699-701 
121 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel8.pdf , aufgerufen am 
01.11.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glF.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glF.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glF.glI.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect3.glF.glI.htm
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel8.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel8.pdf
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• Der Aktienkauf wird am 01. September verbucht. 

• Buchung: 

Soll  Haben 

01.09.2018 sonstige finanzielle Vermögenswerte € 780.000 

Bank/ liquide Mittel      € 780.000 

• Zum Bilanzstichtag wird der Wertanstieg der Aktie um € 70.000 erfolgswirksam im 

Rechenwerk berücksichtigen. 

• Da in der Steuerbilanz keine Zeitbewertung durchzuführen ist, muss eine Buch-

wertabweichung von € 70.000 (= € 850.000 – € 780.000) in Form einer passiven 

latenten Steuer berücksichtigt werden. Sie muss erfolgsneutral (sonstiges Ergebnis/ 

Marktbewertungsrücklage) erfasst werden, da auch die Zeitbewertung erfolgsneutral 

erfasst wurde. Sie beträgt € 21.000 (= € 70.000 × 30%). 

• Buchung: 

Soll  Haben 

31.12.2018 Sonstige finanzielle Vermögenswerte  € 70.000 

Sonstiges Ergebnis/ Marktbewertungsrücklage   € 70.000 

31.12.2018 Latente Steuer/ Marktbewertungsrücklage  € 21.000 

Passive latente Steuer     € 21.000 

• Am 04. April 2019 erfolgt die Veräußerung der Aktien. Im Eigenkapital wird der zwi-

schengeparkte Erfolg aus der Zeitwertbewertung bei der Ausbuchung der Aktien er-

gebniswirksam umgebucht (sog. Recycling). Damit wird am 04. April 2019 der ge-

samte während der Haltedauer entstandene Gewinn in Höhe von € 120.000 im Er-

gebnis realisiert. 

• Buchung: 

Soll  Haben 

30.04.2019 Liquide Mittel      € 900.000 

Sonstiges Ergebnis/Marktbewertungsrückl.  € 70.000 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte (kfrz.)    € 850.000 

Sonstige betriebliche Erträge      € 120.000 
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• Da keine Buchungsunterschiede mehr zwischen IFRS- und Steuerbilanz bestehen, 

wird die passive latente Steuer vom 31.12.2018 erfolgsneutral aufgelöst. 

• Buchung: 

Soll  Haben 

30.04.2019 Passive latente Steuer   € 21.000 

Latente Steuer/ Marktbewertungsrücklage   € 21.000122 

 

3.6. Eigenkapital 

 

Die Regelungen zum Eigenkapital finden sich im Framework und in den verschiedenen 

Standards wider. Bei Finanzierungsvermögen unterscheiden die IFRS nur zwischen Ei-

genkapital und Schulden. Gemäß IAS 32.18 ist bei der Klassifizierung nicht die rechtliche 

Ausgestaltung, sondern der wirtschaftliche Charakter der Finanzierungsinstrumente zu 

berücksichtigen. Eigenkapitalinstrumente werden nach IAS 32.11 als ein Vertrag defi-

niert, der einen Residualanspruch an den Vermögenswerten eines Unternehmens nach 

Abzug aller Schulden beinhaltet. Dies bedeutet, dass alle Sachverhalte der Passivseite, 

die nicht als Verbindlichkeit oder Rückstellung identifiziert werden können, nach IAS 32 

als Eigenkapital zu klassifizieren sind. Demnach sind nach IAS 32.16 Finanzinstrumente 

nur dann Eigenkapitalinstrumente, wenn ein Unternehmen keine vertraglichen Verpflich-

tungen zur Abgabe von flüssigen Mitteln oder finanziellen Vermögenswerten hat und 

kein Derivat und keine Pflicht des Unternehmens zur Lieferung einer variablen Zahl ei-

gener Aktien besteht.123 

 

Ansatz 

Das Eigenkapital kann unter Berücksichtigung der in den IFRS genannten Positionen 

systematisiert werden. Dabei wird im Wesentlichen zwischen dem einzahlten Kapital und 

dem erwirtschafteten Kapital unterschieden. Das eingezahlte Kapital besteht aus dem 

                                                
122 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel8.pdf , aufgerufen am 
01.11.2018 
123 Vgl. Ebner Stolz, IFRS-Jahresabschluss - Erstellung und Prüfung 2014/15, a.a.O.  
S. 240 - 241 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel8.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel8.pdf
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gezeichneten Kapital und den Kapitalrücklagen. Zum erwirtschafteten Kapital gehören 

Gewinnrücklagen und die GuV-neutral gebildeten Eigenkapitalpositionen.124 

 

 

Abbildung 11:Eigenkapitalpositionen nach IFRS (selbsterstellte Abbildung in Anlehnung an Pellens B., Fül-
bier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, a.a.O., S.425) 

 

Bewertung 

Die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals ist abhängig von den rechtlichen 

Bestimmungen, denen das nach IFRS bilanzierende Unternehmen unterliegt. Es kann 

aus Stamm- und Vorzugsaktien, die jeweils mit oder ohne Nennwert ausgestaltet sein 

können, bestehen. Alle Anteilskategorien sind nach den Offenlegungspflichten des IAS 

1.78-80 in Bilanz bzw. Anhang zu berücksichtigen. Die Nennwertaktie stellt über einen 

festen Nennwert einen Anteil am Grundkapital einer Aktiengesellschaft dar. Als eine „un-

echte nennwertlos Aktie“ wird eine Aktie bezeichnet, die über keinen festen Nennbetrag 

lautet. Dennoch lässt sich ihr ein rechnerischer Nennbetrag zuordnen. Das nennbetrags-

                                                
124 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 581 
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mäßige festgesetzte Grundkapital einer Gesellschaft besteht dabei aus Aktien, die je-

weils einen Teilbetrag des Grundkapitals darstellen. Durch die Division des Grundkapi-

tals durch die Anzahl der Aktien lässt sich der Nennbetrag rechnerisch ermitteln. Das 

Aktiengesetz sieht letztlich einen rechnerischen Mindestwert von einem Euro vor (Akti-

engesetz (AktG) § 8(2)). Die Zahl der Aktien und die Nennbeträge sind nach AktG § 23 

Abs. 3 Nr. 4 in der Satzung zu bestimmen. 125 Nach IAS 32.33 sind Kauf, Verkauf, Aus-

gabe oder Einziehung von eigenen Aktien erfolgsneutral zu erfassen.126 Kosten, die im 

Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung anfallen, dürfen nicht aufwands- oder er-

tragswirksam erfasst werden. Die Transaktionskosten einer Eigenkapitalerhöhung oder 

-herabsetzung sind vom Eigenkapital abzuziehen.127 

Die Kapitalrücklage wird in keinem IFRS explizit definiert, jedoch ist die Bildung einer 

Unterposition im Eigenkapital nach IAS 1.78(e) in Form eines separaten Ausweises in 

der Bilanz oder im Anhang gefordert. Die Kapitalrücklage enthält das Aufgeld (Agio), das 

bei der Ausgabe von Anteilen durch die Gesellschafter bereitgestellt wird. Dadurch 

grenzt sie sich vom gezeichneten Kapital und den übrigen Rücklagen, die aus den in der 

Vergangenheit erzielten Gewinnen/Verlusten bzw. sonstigen Ergebnissen entstanden 

sind, ab.128 

Die Gewinnrücklagen werden aus dem Periodenergebnis gebildet. Nach IFRS kann zwi-

schen folgenden Gewinnrücklagen unterschieden werden: 

• gesetzliche Rücklage 

• satzungsmäßige Rücklage 

• andere Gewinnrücklage 

Die Gewinnrücklagen bestehen grundsätzlich aus den thesaurierten Vorjahresergebnis-

sen sowie dem Periodenergebnis. Da durch die IFRS keine Ergebnisverwendungsrech-

nung im Sinne des § 158 AktG gibt, ist das Periodenergebnis ein Bestandteil der Ge-

winnrücklage. Sie stellt das Ausschüttungs- und Verrechnungspotential eines Unterneh-

mens dar. Dabei schreibt das IAS 8 vor, Korrekturen von wesentlichen Fehlern aus Vor-

perioden (IAS 8.42) und Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (IAS 

                                                
125 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 582 - 583 
126 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bib-
data%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP33%2Ehtm , aufgerufen am 
05.11.2018 
127 https://beck-online.beck.de/?vpath=bib-
data%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP35%2Ehtm , aufgerufen am 
05.11.2018 
128 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 583 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP33%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP33%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP33%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP33%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP35%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP35%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP35%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS32%2Fcont%2FIAS32%2EP35%2Ehtm
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8.22) ergebnisneutral durch eine Verrechnung mit den Gewinnrücklagen vorzunehmen. 

129 Die IFRS regeln nicht die Bildung und Auflösung der gesetzlichen Rücklage. Sie ergibt 

sich aus den nationalen gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen des Landes, in dem die 

bilanzierende Kapitalgesellschaft ihren Sitz hat. Sofern ein deutsches Unternehmen 

nach IFRS einen Konzernabschluss erstellt, nach § 150 AktG verpflichtet ist eine gesetz-

liche Rücklage zu bilden, muss sie die gesetzliche Rücklage innerhalb des Eigenkapitals 

in ihrem IFRS-Abschluss ausweisen. Die Dotierung der gesetzlichen Rücklage erfolgt 

aus den Gewinnrücklagen.130 Die satzungsmäßige Rücklage beruht auf vertragliche 

Bestimmungen der Satzung. Eine Zuführung zu den satzungsmäßigen Rücklagen min-

dert die Gewinnrücklage.131 Alle sonstigen Rücklagen, die in der Regel aus vertraglichen 

Verpflichtungen entstehen, werden als andere Gewinnrücklagen ausgewiesen.132 

Das sonstige Ergebnis besteht aus den Währungsumrechnungsdifferenzen, der Neu-

bewertungsrücklage, den kumulierten Gewinnen und Verlusten aus der Bewertung von 

Finanzinstrumenten und den versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten 

gemäß IAS 19. Die Währungsumrechnungsdifferenzen entstehen bei der Konsolidierung 

von ausländischen Gesellschaften mit abweichender Währung. Diese Differenzen wer-

den in einer gesonderten Eigenkapitalposition gesammelt (IAS 21.39(c)). Die Bildung 

dieser Rücklage erfolgt nach Berücksichtigung aktiver bzw. passiver latenter Steuern 

GuV-neutral. Bis zum Ausscheiden der ausländischen Gesellschaft aus dem Konzern 

wird der Eigenkapitalposten GuV-neutral weitergeführt. Die Auflösung erfolgt GuV-wirk-

sam (IAS 21.48).133 Sofern bei der Folgebewertung des Sachanlagevermögens und/ o-

der immaterieller Vermögenswert die Neubewertungsmethode gewählt wird, so führen 

Wertansätze über die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten hinaus zu ei-

ner GuV-neutralen Berücksichtigung im sonstigen Ergebnis. Spätere Wertminderungen 

führen zunächst zu einer GuV-neutralen Auflösung der Neubewertungsrücklage. Auf-

grund einer Neubewertung von Sachanlagen bzw. immateriellen Vermögenswerten ent-

                                                
129 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 373 - 374 
130 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 374 
131 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 374 
132 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 374 
133 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 586 
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standene Neubewertungsrücklagen werden bei Realisierung GuV-neutral in die Gewinn-

rücklagen umgebucht.134 Gewinne und Verluste aus der Wertänderung von zur Veräu-

ßerung gehaltenen Wertpapieren werden innerhalb des Eigenkapitals kumuliert. 135 Ver-

sicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden über eine sofortige, vollstän-

dige und GuV-neutrale Verrechnung mit dem Eigenkapital erfasst.136 

 

Ausweis 

Nach IAS 1.54q, .54r sind das gezeichnete Kapital und die Rücklagen auszuweisen. 

Eine weitere Untergliederung des Eigenkapitals in der Bilanz oder im Anhang ist nach 

IAS 1.77 vorzunehmen. Nach IAS 1.79 sind Mindestangaben in der Bilanz, der Eigenka-

pitalveränderungsrechnung oder im Anhang anzugeben. Demnach ist für jede Aktien-

gattung 

• die Anzahl der genehmigten Anteile, 

• die Anzahl der ausgegeben und voll eingezahlten Anteile und die Zahl der ausgege-

ben und nicht voll eingezahlten Anteile, 

• der Nennwert der Anteile oder die Aussage, dass Anteile keinen Nennwert haben, 

• eine Überleitungsrechnung der Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile am Anfang 

und am Abschlussstichtag, 

• die Rechte, Vorzugsrechte und Beschränkungen für die jeweilige Kategorie von An-

teilen einschließlich Beschränkungen bei der Ausschüttung von Dividenden und der 

Rückzahlung des Kapitals,  

• eigene Anteile, die durch das Unternehmen selbst, seine Tochtergesellschaften oder 

beteiligten Unternehmen gehalten werden und 

• Anteile, die aufgrund von Optionen und Verkaufskontrakten zur Ausgabe vorbehal-

ten sind, einschließlich der Verkaufsbedingungen und Beträge, anzugeben.137 

Außerdem muss Beschreibung von Art und Zweck jeder Rücklage innerhalb des Eigen-

kapitals erfolgen.138 Des Weiteren müssen nach IAS 1.137 im Anhang die Dividenden, 

                                                
134 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 586 
135 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 586 
136 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 587 
137 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 370 - 371 
138 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 371 
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die vorgeschlagen oder beschlossen wurden, bevor der Abschluss zur Veröffentlichung 

freigegeben wurde, die aber nicht als Verbindlichkeit im Abschluss bilanziert wurden, 

sowie der Betrag je Anteil und die Höhe des Betrags der aufgelaufenen, noch nicht bi-

lanzierten Vorzugsdividenden, dargestellt werden. Die Eigenkapitalveränderungsrech-

nung ist ein eigenständiger Bestandteil des Jahresabschlusses und stellt die Bewegun-

gen innerhalb des Eigenkapitals während einer Periode dar (IAS 1.106).139  

 

Beispiel 

Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung wird zum 01. Juli 2018 das Grundkapital der ABC 

AG um € 1.000.000 durch die Altaktionäre erhöht. Außerdem werden € 9.000.000 in die 

Kapitalrücklage eingezahlt. Somit erhöht sich das Eigenkapital um € 10.000.000. Bei der 

Kapitalerhöhung sind Kosten für das Honorar des Notars in Höhe von € 100.000 ange-

fallen. Für die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sind € 5.000 ent-

standen. Der Ertragssteuersatz beträgt 30 %.140 

• Nach IFRS werden die zugeflossenen Beträge in Höhe von € 10.000.000 in das ge-

zeichnete Kapital (Grundkapital) mit € 1.000.000 und in die Kapitalrücklage mit € 

9.000.000 eingestellt. 

• Buchung: 

Soll  Haben 

01.07.18 Bank/Liquide Mittel    T€ 10.000 

  Gezeichnetes Kapital      T€ 1.000 

  Kapitalrücklage      T€ 9.000 

• Kosten, die notwendigerweise durch die Kapitalerhöhung verursacht wurden, sind 

nach IFRS direkt gegen das erhaltene Kapital (hier Kapitalrücklage) zu saldieren. 

• Aus der unterschiedlichen Bilanzierung nach Steuerrecht (= Handelsrecht) und IFRS 

sind passive latente Steuern in Höhe von € 31.500 (= (€ 100.000 + € 5.000) x 30%) 

zu berücksichtigen. Diese Kosten werden ebenfalls mit der Kapitalrücklage verrech-

net. Nach IFRS beträgt das Ergebnis im Jahr 2018 somit € 73.500 (= € 105.000 – € 

31.500).141  

                                                
139 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 371 - 372 
140 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel12.pdf , aufgerufen am 
07.11.2018 
141 Vgl. https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel12.pdf , aufgerufen am 
07.11.2018 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel12.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel12.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel12.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_kapitel12.pdf
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• Buchung: 

Soll  Haben 

01.07.18 Kapitalrücklage (Notar)   T€ 100 

  Kapitalrücklage (Handelsregister)  T€     5 

  Liquide Mittel       T€ 105 

01.07.18 Latenter Steueraufwand   T€ 32 

  Passive latente Steuer     T€ 32 

01.07.18 Passive latente Steuer   T€ 32 

  Kapitalrücklage       T€ 32 

 

3.7. Verbindlichkeiten 

 

Gemäß IAS 37 liegt eine Verbindlichkeit bei einer gegenwärtigen Verpflichtung eines 

Unternehmens zur Übertragung einer wirtschaftlichen Ressource aufgrund von Ge-

schehnissen aus der Vergangenheit vor. Außerdem muss gemäß IAS 37.10 ein verläss-

licher Wert ermittelbar sein. Nach IFRS erfolgt eine Unterscheidung der Verbindlichkei-

ten nach finanziellen und sonstigen Verbindlichkeiten. Die Regelungen zu den finanziel-

len Verbindlichkeiten werden noch im IAS 39 geregelt. Dieser Standard wird jedoch von 

IFRS 9 abgelöst.142 „[Finanzielle Verbindlichkeiten] fallen dabei in die Kategorie der Fi-

nanzinstrumente und stellen zum einen Verträge, welche Verpflichtungen enthalten (IAS 

32.11) flüssige Mittel oder andere finanzielle Vermögenswerte an ein anderes Unterneh-

men abzugeben oder Finanzinstrumente unter potenziell nachteiligen Bedingungen tau-

schen zu müssen. Zum anderen fallen darunter auch Verträge, die durch eigene Eigen-

kapitaltitel des bilanzierenden Unternehmens bedient werden (IAS 32.11b).“143 

 

Ansatz 

Eine Voraussetzung für finanzielle Verpflichtungen ist demnach die vertraglich verein-

barte Verpflichtung und das Vorliegen finanzieller Sachverhalte. Sonstige Verbindlich-

keiten stellen eine Residualgröße zu den Finanzverbindlichkeiten dar. Das Abgren-

zungskriterium ist die Nichterfüllung der Merkmale für finanzielle Verbindlichkeiten.144 

                                                
142 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 453 - 456 
143 Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschlussana-
lyse 24. Auflage, a.a.O., S. 456 
144 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 456 
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Eine weitere Untergruppe der Schulden sind die abgegrenzten Schulden. Diese Verbind-

lichkeiten stehen in der Regel fest, bezüglich ihrer Höhe und/ oder ihres Erfüllungszeit-

punktes besteht jedoch ein eher unwesentliches Restrisiko. Ein Beispiel hierfür sind Ver-

pflichtungen, die sich aus der Lieferung von Gütern oder dem Erbringen von Dienstleis-

tungen ergeben. Die abgegrenzten Schulden werden unter den Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen oder den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.145 Im 

Gegensatz dazu werden nach IAS 37.27 Eventualverbindlichkeiten bilanziell nicht be-

rücksichtigt. Dabei handelt es sich um mögliche Verbindlichkeiten. Bei den Eventualver-

bindlichkeiten ist nicht sicher, ob eine gegenwärtige Verpflichtung des Unternehmens 

besteht. Die Existenz der Verbindlichkeit muss erst durch den Eintritt ungewisser Ereig-

nisse bestätigt werden, die durch das Unternehmen nicht beeinflusst werden können.146 

 

Bewertung 

Die finanziellen Verbindlichkeiten sind beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeit-

wert, inklusive der Transaktionskosten, zu bewerten (IFRS 9.5.1.1). Der beizulegende 

Wert ist gemäß IFRS 13 der Preis, der im Zuge eines Geschäftsvorfalls unter Marktteil-

nehmern zum Bewertungszeitpunkt eingenommen werden würde oder der bei einer 

Übertragung der Schuld erzielt ist. Werden die finanziellen Schulden erfolgswirksam zu 

beizulegendem Zeitwert bewertet, so sind nach IFRS 9.5.1.1 keine Transaktionskosten 

beim Erstbuchwert zu berücksichtigen. Nach IFRS 9 sind Transaktionskosten zusätzlich 

anfallende Kosten, die beim Erwerb, der Emission oder der Veräußerung einer finanzi-

ellen Schuld anfallen. Sobald keine Transaktions-, Vertrags- oder Marktpreise vorliegen, 

ist der beizulegenden Zeitwerts anhand einer Bewertungsmethode zu ermitteln.147 Die 

finanziellen Verbindlichkeiten sind unter Anwendung der Effektivzinsmethode zu fortge-

führten Anschaffungskosten zu folgebewerten (IFRS 9.4.2.1). Von den fortgeführten An-

schaffungskosten werden Tilgungen angezogen und kumulierte Amortisationen einer 

Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem bei Fälligkeit rückzahlbaren Be-

trag unter Anwendung der Effektivzinsmethode verrechnet.148  

                                                
145 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 456 
146 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 456 
147 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl2.htm , aufgerufen am 08.11.2018 
148 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm , aufgerufen am 
08.11.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl2.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl2.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl2.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl2.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
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Die erstmalige Bewertung von nicht finanziellen sonstigen Verbindlichkeiten erfolgt an-

hand des Rückzahlungsbetrags. Dieser entspricht dem voraussichtlichen Ressourcen-

abfluss aus der Verbindlichkeit. Ob der Rückzahlungsbetrag zu Marktpreisen, zum Bar-

wert oder auf Basis historischer Kosten zu ermitteln ist, ist weder in den einzelnen Stan-

dards noch im Framework geregelt. Für z.B. Pensionsverpflichtungen (IAS 19), Steuer-

verpflichtungen (IAS 12), Währungsumrechnung (IAS 21), Verbindlichkeiten aus von als 

Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (IAS 40) und ungewissen Verpflichtungen (IAS 

37) gibt es Einzelregelungen. Da es für die Folgebewertung von sonstigen Verbindlich-

keiten keine Regelungen in den einzelnen Standards oder im Framework gibt, werden 

die Grundsätze für die Erstbewertung analog angewendet. 149 

 

Ausweis 

Nach IAS 1.54 sind Verbindlichkeiten in  

• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung und sonstige Verbindlichkeiten, 

• finanzielle Verbindlichkeiten 

• Steuerschulden und -erstattungsansprüche gemäß IAS 12 und 

• Schulden, die den Veräußerungsgruppen zugeordnet sind, die gemäß IFRS 5 als zur 

Veräußerung gehalten eingestuft werden, einzuteilen.150 

Nach IAS 1.60 sind grundsätzlich kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten als se-

parate Posten auszuweisen.  Ein Ausweis der Verbindlichkeiten nach der Liquidität darf 

nur vorgenommen werden, wenn sie verlässlichere und relevante Daten liefert (IAS 

1.60). Nach IAS 1.77 wird eine weitere angemessene Untergliederung der Schulden in 

der Bilanz oder im Anhang gefordert. Deshalb ist ein Verbindlichkeitenspiegel eine mög-

liche Darstellungsform.151 

 

Beispiel 

Die ABC-AG nimmt ein endfälliges Darlehen mit einer Laufzeit von vier Jahren in Höhe 

von € 500.000 auf. Der Nominalzins beträgt 5 % p.a. und ist jährlich zu entrichten. Unter 

Berücksichtigung eines Disagios von € 20.000 beträgt die Auszahlung im Jahr 2018 € 

                                                
149 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 458 
150 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bib-
data%2Fges%2FIAS1%2Fcont%2FIAS1%2EP54%2Ehtm , aufgerufen am 08.11.2018 
151 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 458 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS1%2Fcont%2FIAS1%2EP54%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS1%2Fcont%2FIAS1%2EP54%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS1%2Fcont%2FIAS1%2EP54%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fges%2FIAS1%2Fcont%2FIAS1%2EP54%2Ehtm
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480.000.152 Nach IFRS ist eine langfristige finanzielle Verbindlichkeit in Höhe von € 

480.000 anzusetzen. Dieser beizulegende Zeitwert entspricht dem in Geld erhaltenen 

Wert. In der Folgebewertung werden die, unter der Verwendung der Effektivzinsmethode 

ermittelten, fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt. Bei Verwendung eines 

Disagios erfolgt eine sukzessive GuV-wirksame Zuschreibung auf den Rückzahlungsbe-

trag in Höhe von € 500.000.153 Der Effektivzins beträgt 6,15854% (€ 480.000 =

∑
€ 25.000

(1+ⅈ)𝑡 +
€ 500.000

(1+ⅈ)4

4

𝑡=1
). Zum Zeitpunkt der Auszahlung der Verbindlichkeit im Jahr 

2018 ist die Verbindlichkeit mit ihrem Auszahlungsbetrag zu passivieren. Die Nominal-

zinsleistung in Höhe von € 25.000 ist jährlich erfolgswirksam zu berücksichtigen. In den 

Perioden 2018 bis 2022 ist die Differenz zu den fortgeführten Anschaffungskosten der 

Vorperiode im Rahmen eines Aufzinsungseffektes erfolgswirksam zu erfassen.154 Die 

Aufzinsung wird wie folgt ermittelt: € 480.000 × 6,15854% - € 25.000 = € 4.560,92. Die 

Ergebnisse in der Tabelle sind auf ganze Zahlen gerundet. 

 

Jahr Anschaf-

fungskosten 

in € 

Normal-

zins  

in € 

Aufzin-

sung  

in € 

Tilgung  

in € 

fortgeführte An-

schaffungskosten 

in € 

2018 480.000     

2019 480.000 25.000 4.561 0 484.561 

2020 484.561 25.000 4.842 0 489.403 

2021 489.403 25.000 5.140 0 494.543 

2022 494.543 25.000 5.457 - 500.000 0 

Tabelle 2: Entwicklung der IFRS Verbindlichkeit (selbst erstellte Tabelle in Anlehnung an https://beck-on-
line.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBi-
lanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm , aufgerufen am 11.11.2018) 

  

                                                
152 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm , aufgerufen am 
08.11.2018 
153 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse – Aufgaben und Lösungen 16. Auflage, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 
2016, S. 138 
154Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm , aufgerufen am 
11.11.2018 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect14.glE.glVI.gl3%2Ehtm
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3.8. Rückstellungen 

 

Die Schulden eines Unternehmens bestehen aus den Verbindlichkeiten und den Rück-

stellungen. Für die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen ist IAS 37 maßgeb-

lich.155 „Nach IAS 37.10 sind unter Rückstellungen solche Schulden zu verstehen, die 

bezüglich ihrer Fälligkeit oder ihrer Höhe ungewiss sind. […] Danach sind Rückstellun-

gen ungewisse gegenwärtige Verpflichtungen, die aus vergangenen Ereignissen resul-

tieren und künftig einen Abschluss wirtschaftlicher Ressourcen erwarten lassen.“156 

 

Ansatz 

Nach IAS 37.14 sind Rückstellungen zu passivieren, wenn das Unternehmen aus einem 

vergangenen Ereignis eine gegenwärtige Verpflichtung (rechtlich oder faktisch) hat, der 

Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zur Begleichung der Verpflichtung 

wahrscheinlich ist, und die Verpflichtungshöhe verlässlich geschätzt werden kann. 

Die erste Voraussetzung besteht aus zwei Elementen. Das Unternehmen muss sich ei-

ner gegenwärtigen bestehenden Verpflichtung gegenübersehen. Dies ist der Fall, wenn 

das sich das Unternehmen aus ökonomischen Gründen der Verpflichtung nicht entzie-

hen kann. Diese Vorrausetzung wird erst dann erfüllt, wenn die Verpflichtung am Bilanz-

stichtag mit mehr als 50 % Wahrscheinlichkeit vorliegt (IAS 37.15). Zudem muss nach 

IAS 37.10 diese Verpflichtung aus einem vergangenen Ereignis resultieren. Dadurch 

wird durch das IASB sichergestellt, dass für keine künftig erwarteten oder geplanten Er-

eignisse in der Berichtsperiode Rückstellungen GuV-wirksam gebildet werden. Die 

zweite Voraussetzung fordert, dass ein Abfluss wirtschaftlicher Ressourcen zur Beglei-

chung dieser Verpflichtung zu mehr als 50 % wahrscheinlich ist. Somit ist zusätzlich zum 

ersten Ansatzkriterium eine weitere Einschätzung der Wahrscheinlichkeit erforderlich 

(doppelter Wahrscheinlichkeitsbegriff). Bei einer Gruppe gleichartiger Verpflichtungen 

genügt es, wenn ein Ressourcenabfluss zur Begleichung des gesamten Portfolios von 

Verpflichtungen wahrscheinlich ist (IAS 37.24). Somit ist es nicht erforderlich für jede 

einzelne Verpflichtung die Wahrscheinlichkeit eines Ressourcenabflusses zu ermitteln. 

Wenn der in der Zukunft zur Begleichung der Verpflichtung erforderliche Betrag verläss-

lich geschätzt werden kann, dann ist auch die dritte Voraussetzung erfüllt. Ist eines oder 

                                                
155 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 509 
156 Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 510 
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mehrere dieser Kriterien nicht erfüllt, scheitert die Passivierung einer Rückstellung. Dem-

nach ist als weiterer Schrift zu prüfen, ob eine Eventualschuld vorliegt.157 

 

Nach IAS 37.10 ist eine Eventualschuld 

• eine mögliche Verpflichtung, die aus einem vergangenen Ereignis besteht und deren 

Bestehen durch das Eintreten oder Nichteintreten eines oder mehrerer unsicherer 

künftiger Ereignisse erst noch bestätigt wird oder 

• eine gegenwärtige Verpflichtung, die auf vergangenen Ereignissen beruht, jedoch 

nicht als Rückstellung passiviert wird, weil ein Abfluss von Ressourcen mit wirtschaft-

lichem Nutzen mit der Erfüllung dieser Verpflichtung nicht wahrscheinlich ist, oder 

der Verpflichtungsbetrag nicht ausreichend verlässlich geschätzt werden kann. 

Gemäß IAS 37.27 darf eine Eventualschuld nicht passiviert werden. Über sie wird nach 

IAS 37.86 im Anhang berichtet.158 

                                                
157 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 510 - 512 
158 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 512 - 513 
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Abbildung 12: Entscheidungsbaum für Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten (selbst erstellte Abbil-
dung in Anlehnung an Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 

a.a.O., S.513) 

 

Bewertung 

Die Bewertung der Rückstellung erfolgt mit der bestmöglichen Schätzung der künftigen 

Ausgaben, die zur Erfüllung der Verpflichtung erforderlich sind (IAS 37.36). Es handelt 

sich dabei um den Betrag, den das Unternehmen vernünftigerweise zur Begleichung der 

Verpflichtung am Bilanzstichtag oder zur Übertragung der Verpflichtung auf Dritte zahlen 

müsste (IAS 37.37). Dabei wird gemäß IAS 37.41 der Betrag vor Steuern angesetzt.159 

Das Management verantwortet die Ermittlung der bestmöglichen Schätzung. Diese darf 

allerdings nicht zur Bildung von stillen Reserven führen (IAS 37.43). Bei der Ermittlung 

der bestmöglichen Schätzung sind vor allem Erfahrungswerte, die mit vergangenen, 

ähnlichen Verpflichtungen gemacht wurden, einzubeziehen. Unter Umständen kann 

                                                
159 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 514 
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auch ein Sachverständiger hinzugenommen werden. Dies ist insbesondere bei der Be-

wertung von Rückstellungen, die für Rechtsstreitigkeiten, Umweltschutzvorschriften oder 

Pensionsverpflichtungen gebildet wurden, der Fall. Die Konkretisierung ist von der An-

zahl der Positionen, für die eine Rückstellung gebildet wurde, abhängig. Ist eine größere 

Anzahl an Positionen gegeben, so wird unterschieden, ob eine Bandbreite von Werten 

vorliegt, die gleichwahrscheinlich oder nicht gleichwahrscheinlich sind. Bei einer Band-

breite mit nicht gleichwahrscheinlichen Werten ist der statistische Erwartungswert anzu-

setzen. Dabei wird der erwartete Verpflichtungsbetrag jeweils mit der Wahrscheinlichkeit 

ihres Eintritts gewichtet. Liegt eine Bandbreite gleichwahrscheinlicher Werte vor, ist die 

Rückstellung grundsätzlich mit dem Mittelpunkt (arithmetisches Mittel) der Bandbreite 

anzusetzen (IAS 37.39). 160 

Liegt nur ein einzelner Sachverhalt vor, so ist bei der Bewertung IAS 37.40 zu verwen-

den. Existiert für den künftigen Ressourcenabfluss eine unterschiedliche Bewertung, ist 

der wahrscheinlichste Betrag die bestmögliche Schätzung.161 Dadurch wird vermieden, 

dass einzelne Extreme mit einer geringeren Eintrittswahrscheinlichkeit den Wertansatz 

verzerren. Um der zukünftigen Unsicherheit entgegenzuwirken, müssen Anpassungen 

vorgenommen werden. Dies ist der Fall sobald Ergebnisalternativen ober- oder unter-

halb des wahrscheinlichsten Einzelergebnisses liegen. Da die Anpassungen in dem 

Standard nicht genau geregelt sind, ergeben sich Ermessensspielräume. In der Literatur 

wird der Betrag vorgeschlagen, bei dem eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit -typi-

scherweise 50 %- besteht.162  

„Bei Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Begleichung relativ weit in der Zukunft 

liegt, ist der Zins- und Zinseszinseffekt, soweit wesentlich, zu berücksichtigen, um eine 

Überbewertung der Rückstellung zu vermeiden (IAS 37.45). Dies ist regelmäßig bei Ver-

pflichtungen der Fall, bei denen mit einer Inanspruchnahme erst nach einem Zeitraum 

von mehr als einem Jahr zu rechnen ist.“163 Zukünftige erwartete Ressourcenabflüsse 

sind konsequent zu diskontieren. Folglich ist der Barwert der Auszahlung, die für die 

Begleichung der Verpflichtung erforderlich ist, als bestmögliche Schätzung für die Rück-

stellung anzusetzen. Der Kalkulationszins vor Steuern ist als Basis für die Barwertbe-

rechnung zu verwenden. Dieser Zins soll den aktuellen risikolosen Marktzins und die 

                                                
160 Vgl. Ruhnke K., Simons D., Rechnungslegung nach IFRS und HGB 4. Auflage, Schäf-
fer-Poeschel Verlag Stuttgart 2018, Seite 546 
161 Vgl. Ruhnke K., Simons D., Rechnungslegung nach IFRS und HGB 4. Auflage, 
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2018, Seite 546 
162 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 515 
163 Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 516 
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spezifischen Risiken der konkreten Verpflichtung, insofern bei der Schätzung der künfti-

gen Auszahlungen noch nicht berücksichtigt, abbilden (IAS 37.47). Gemäß IAS 37.43 ist 

das Risiko die Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen.164 Soweit objektiv mit dem Eintritt 

gerechnet werden kann, sind bei der Bewertung von Rückstellungen künftige Ereignisse, 

die den zur Erfüllung einer Verpflichtung erforderlichen Betrag beeinflussen können, zu 

berücksichtigen (IAS 37.48). Erst wenn der Eintritt eines künftigen Ereignisses begrün-

det sowie hinreichend und objektiv nachprüfbar ist, darf es bilanziell berücksichtigt wer-

den. Folglich ist die bloße Ermessensentscheidung des Managements für die Berück-

sichtigung nicht ausreichend. 165 

IAS 37.51 bestimmt, dass erwartete Gewinne aus dem Abgang von aktivierten Vermö-

genswerten bei der Bildung einer Rückstellung nicht berücksichtigt werden dürfen. 

Selbst dann, wenn die Veräußerung im engen Zusammenhang mit der Bildung der Rück-

stellung steht. 166  

Wenn dem Unternehmen Erstattungen für zukünftige Ausgaben zustehen, so sind diese 

erwarteten Erstattungen als separate Vermögenswerte zu aktivieren. Somit mildern sie 

den Rückstellungsbetrag nicht. Nach IAS 37.53 sind diese Aktivierungen nur gestattet, 

wenn ein Unternehmen die Erstattung bei Erfüllung der Verpflichtung so gut wie sicher 

erhält. Dabei darf die Erstattung nicht höher als der Rückstellungsbetrag sein. In der 

Gesamtergebnisrechnung dürfen der Aufwand für die Rückstellungsbildung und der Er-

trag aus der Aktivierung der Erstattung saldiert ausgewiesen werden.167 

In Rahmen der Folgebewertung sind Rückstellungen zu jedem Abschlussstichtag zu 

überprüfen und in der Regel GuV-wirksam an aktuelle Entwicklungen anzupassen (IAS 

37.59). Außerdem müssen diskontierte Rückstellungsbeträge um eine Rechnungsperi-

ode aufgezinst werden. Dieser Zinsaufwand ist gemäß IAS 37.60 als Fremdkapitalkos-

ten darzustellen. Rückstellungen dürfen nur im Zusammenhang mit dem Sachverhalt 

verbraucht werden, für die sie gebildet wurden (IAS 37.61). Die Passivierungskriterien 

                                                
164 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 516 - 517 
165 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm , aufgerufen am 14.11.2018 
166 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glIV%2Ehtm , aufgerufen am 14.11.2018 
167 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 517 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glIV%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glIV%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glIV%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glIV%2Ehtm
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sind ebenfalls kontinuierlich zu prüfen. Bei Nichterfüllung dieser Kriterien ist die Rück-

stellung GuV- wirksam aufzulösen. 168 Deckt die Rückstellungshöhe aufgrund neuer Er-

kenntnisse den Erfüllungsbetrag nicht mehr ab, entspricht sie nicht mehr der bestmögli-

chen Schätzung. Deshalb ist eine Zuführung in die Rückstellung erforderlich. Ausnah-

men hiervon sind Rückstellungen für Entsorgungs-, Wiederherstellungs- und ähnliche 

Verpflichtungen, die unter IFRIC 1 fallen. Der Zuführungsbetrag ist die Differenz aus dem 

neuen voraussichtlichen Erfüllungsbetrag und der bisherigen Rückstellungshöhe.169 

 

Ausweis 

Rückstellungen bilden nach IAS 1.54 (l) einen eigenständigen Bilanzposten dar. Gemäß 

IAS 1.77 ist eine weitere Untergliederung in Bilanz oder Anhang in Leistungen an Arbeit-

nehmer und andere Rückstellungen möglich.170 Im Anhang sind gemäß IAS 37.84 f. fol-

gende Angaben zu machen:171 

• „der Buchwert […] zum Periodenbeginn und -ende, 

• die Erhöhung bestehender und der Betrag neuer Rückstellungen, 

• verwendete und nicht verwendete Rückstellungsauflösung der Periode, 

• bei abgezinsten Rückstellungen die aus dem Zeitablauf und aus Änderungen des 

Abzinsungssatzes resultierenden Rückstellungserhöhungen, 

• eine Kurzbeschreibung der Art der Rückstellung und der erwarteten Fälligkeit der 

Abflüsse aus Inanspruchnahme, 

• Angaben zu Unsicherheiten bezüglich Höhe oder Fälligkeit dieser Abflüsse und 

• die erwarteten Rückgriffs -und Erstattungsansprüche.“172 

Diese Angaben werden in Form eines Rückstellungsspiegel dargestellt (Anhang C).173 

  

                                                
168 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 517 
169 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm , aufgerufen am 14.11.2018 
170 Vgl. https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBi-
lanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glF%2Ehtm , aufgerufen am 14.11.2018 
171 Vgl. Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschluss-
analyse 24. Auflage, a.a.O., S. 460 
172 Coenenberg A., Haller A., Schultze W., Jahresabschluss und Jahresabschlussana-
lyse 24. Auflage, a.a.O., S. 460 
173 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 527 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glE.glII%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glF%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glF%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glF%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glF%2Ehtm


Kapitel 3: Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften der Bilanz 

64 
 

Beispiel 

Die ABC-AG bildet zum 01.01.2018 eine Rückstellung für eine mögliche Schadenser-

satzzahlung. Diese wird vorrausichtlich zum 31.12.2020 eintreten. Aufgrund des noch 

laufenden Gerichtsverfahrens ist die Höhe der Zahlung ungewiss. Die Geschäftsführung 

geht zum 01.01.2018 von € 100.000 aus. Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 korrigiert 

die Geschäftsführung ihre Schätzung auf € 110.000, da neue Erkenntnisse vorliegen. 

Der zu verwendende Zinssatz beträgt 2%. Die ABC-AG begleicht die Zahlung in Höhe 

von € 110.000 Ende 2020 in bar.174 

• Zum 01.01.2018 entspricht der Rückstellungsbetrag dem abgezinsten Erfüllungsbe-

trag. Dieser wird im Laufe des Jahres 2018 unter Verwendung des Zinssatzes von 

2% abgezinst. 

• Buchung: 

Soll  Haben 

31.12.2018 sonstiger Aufwand    € 94.232 

  sonstige Rückstellungen     € 94.232 

31.12.2018 Zinsaufwand     € 1.885 

  sonstige Rückstellungen     € 1.885 

• Im Jahr 2019 wird eine Anpassung der Rückstellung vorgenommen. Sie resultiert 

aus der Änderung des erwarteten Erfüllungsbetrags. 

• Buchung: 

Soll  Haben 

31.12.2019 Zinsaufwand     € 1.922 

  sonstige Rückstellungen     € 1.922 

31.12.2019 sonstiger Aufwand    € 9.804 

  sonstige Rückstellungen     € 9.804 

• Im Jahr 2020 wird die Zahlung beglichen. 

  

                                                
174 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 518 - 519 
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• Buchung: 

Soll  Haben 

31.12.2020 Zinsaufwand     € 2.157 

  sonstige Rückstellungen     € 2.157 

31.12.2020 sonstige Rückstellungen   € 110.000 

  Kasse        € 110.000175 

 

Jahr Rückstellung 

zum 01.01. (in 

€) 

Aufzinsung Anpassung Rückstellung zum 

31.12. (in €) 

2018 94.232 

(=100.000/1,02³) 

1.885 

(=94.232×0,02) 

0 96.117 

(=94.232+1.885) 

2019 96.117 

(=100.000/1,02²) 

1.922 

(=96.117×0,02) 

9.804 

(=110.000/1,02-

(96.117+1.922) 

107.843 

(=96.117+1.922+9.804) 

2020 107.843 2.157 0 0 

Tabelle 3: Entwicklung der Rückstellung nach IFRS (selbst erstellte Tabelle in Anlehnung an Pellens B., 
Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, a.a.O., S. 518 – 51

                                                
175 Vgl. Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungslegung, 
a.a.O., S. 518 - 519 
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4. Fazit und Ausblick 

 

Der Primäre Zweck der IFRS-Rechnungslegung ist die Vermittlung entscheidungsrele-

vanter Informationen. Die Adressaten sollen durch den Abschluss ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der 

Cashflow des Unternehmens bekommen. Diese Informationen werden von bestehenden 

und potenziellen Kreditgebern, Investoren und anderen Gläubigern, für die Entscheidung 

hinsichtlich des Kaufens, Verkaufens oder Haltens von Eigen- oder Fremdkapitaltiteln 

oder der Vergabe von Darlehen und anderen Kreditformen, benötigt.176 

In der IFRS-Rechnungslegung spielt der Wertmaßstab des fair value eine wichtige Rolle. 

Schwachstellen der Zeitbewertung betreffen die komplexe Wertermittlung, die Erfassung 

bloßer Buchgewinne und Gestaltungsspielräume.177 Im internationalen Recht können 

Buch- und Scheingewinne aus der Bilanz grundsätzlich ausgewiesen werden, da durch 

die fair value Bewertung der IFRS das Realisationsprinzip nicht so streng ausgelegt wird. 

Somit können Erträge noch früher verbucht werden. Außerdem wird der Einzelbewer-

tungsgrundsatz bei bestimmten Bewertungsanlässen im internationalen Recht öfter 

durchbrochen.178  

Die IFRS-Standards bringen den internationalen Finanzmärkten drei wesentliche Vor-

teile. Durch die internationale Vergleichbarkeit und bessere Qualität von Finanzinforma-

tionen, wird auf den internationalen Märkten Transparenz geschaffen. Durch diese 

Transparenz sind Investoren und Marktteilnehmer besser informiert und können somit 

effizienter wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Die IFRS-Standards stärken die Re-

chenschaftspflicht, indem sie die Informationslücke zwischen Kapitalgeber und Kapital-

nehmer verringern. Außerdem tragen die IFRS-Standards zur wirtschaftlichen Effizienz 

bei. Sie helfen Anlegern Chancen und Risiken weltweit zu erkennen und so die Kapital-

allokation zu verbessern. Für Unternehmen senkt die Verwendung der IFRS-Standards 

die Kapitalkosten und reduziert die internationalen Berichtskosten.179 

Bei der erstmaligen Anwendung der IFRS entstehen jedoch hohe Umstellungs- und Fol-

gekosten. Grund hierfür ist die umfangreiche Komplexität der Standards. Die Deutsche 

Prüfstelle für Rechnungslegung sieht durch diese Komplexität eine Ursache für viele 

festgestellte Bilanzierungsfehler in den IFRS-Abschlüssen. Außerdem ist der Umstieg 

                                                
176 Vgl. Küting P. Pfitzer N., Weber C.-P., IFRS oder HGB? 2 Auflage, Schäffer-Poeschel 
Verlag Stuttgart 2013, S. 12 
177 Vgl. Küting P. Pfitzer N., Weber C.-P., IFRS oder HGB? 2 Auflage, a.a.O., S. 285 
178 Vgl. Küting P. Pfitzer N., Weber C.-P., IFRS oder HGB? 2 Auflage, a.a.O., S. 279 
179 Vgl. https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/ , 
aufgerufen am 18.11.2018 

https://www.ifrs.org/use-around-the-world/why-global-accounting-standards/
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auf die IFRS-Rechnungslegung mit einem dauerhaften Mehraufwand verbunden, dem 

kaum messbare Vorteile gegenüberstehen.180  

Aufgrund Regelungslücken und starker Auslegungsbedürfnisse sind IFRS-Abschlüsse 

nur bedingt entscheidungsnützlich. Deshalb sollten nicht kapitalmarktorientierte Unter-

nehmen vom Wahlrecht der freiwilligen IFRS Anwendung Gebrauch machen und von 

diesen im Einzel- und Konzernabschluss absehen.181 Da die IFRS-Regeln auf die Be-

richterstattung an die Stakeholder und nicht auf die direkte Steuerung des Unterneh-

mens am Markt und intern ausgerichtet sind, können sie das betriebliche Rechnungs-

wesen nicht ersetzen.182

                                                
180 Vgl. Küting P. Pfitzer N., Weber C.-P., IFRS oder HGB? 2 Auflage, a.a.O., S. 284 - 
288 
181 Vgl. Küting P. Pfitzer N., Weber C.-P., IFRS oder HGB? 2 Auflage, a.a.O., S. 285 - 
288 
182 Vgl. https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Stan-
dards_IAS/IFRS , aufgerufen am 18.11.2018 

https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Standards_IAS/IFRS
https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Standards_IAS/IFRS
https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Standards_IAS/IFRS
https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/International_Accounting_Standards_IAS/IFRS
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A. Eigenkapitalveränderungsrechnung nach IFRS 

 

 

Abbildung 13: Eigenkapitalveränderungsrechnung nach IFRS (selbsterstellte Abbildung in Anlehnung an Pellens B., Fülbier R., Gassen J., Sellhorn T., Internationale Rechnungsle-

gung, a.a.O., S. 196) 

 



Anhang B: Rückstellungsspiegel nach IFRS 

VII 
 

B. Rückstellungsspiegel nach IFRS 

 

 

Abbildung 14: Rückstellungsspiegel nach IRFS (selbst erstellte Abbildung in Anlehnung an https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBi-
lanzR.glsect13.glJ%2Ehtm , aufgerufen am 21.11.2018)

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glJ%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glJ%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glJ%2Ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/IFRSHdbBilanzR_5/cont/IFRSHdbBilanzR.glsect13.glJ%2Ehtm
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